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STÄDTE- UND GEMEINDERAT ist die einzige unabhängige
und ebenso die meistgelesene Fachzeitschrift für Kom-
munal- und Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Sie
führt kommunale Wissenschaft und Praxis, Kommunal-
recht und Kommunalpolitik zusammen. Die Zeitschrift hat
sich als Diskussionsforum für neue Entwicklungen in der
kommunalen Welt einen Namen gemacht.

Die 1946 erstmals verlegte Fachzeitschrift STÄDTE- UND

GEMEINDERAT ist das offizielle Organ des Städte- und Ge-
meindebundes Nordrhein-Westfalen. Als Spitzenverband
kreisangehöriger Städte und Gemeinden repräsentiert
dieser rund 9 Mio. Bürger und Bürgerinnen sowie 86 
Prozent der Ratsmitglieder in Nordrhein-Westfalen.

STÄDTE- UND GEMEINDERAT enthält monatlich aktuelle 
Informationen aus den zentralen Interessengebieten der
Kommunalpolitiker und Verwaltungsbeamten:

• Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Schule und Kultur
• Verwaltungsfragen und Neue Steuerung
• Kommunalrecht
• Kommunale Wirtschaftsunternehmen
• Tourismus und Freizeit

Darüber hinaus enthält STÄDTE- UND GEMEINDERAT Sonder-
seiten, die überregional über Produkte und Neuheiten für
den kommunalen Markt informieren. Der Leser erhält so-
mit einen Überblick über Aktuelles aus den Bereichen:

• Bürokommunikation
• Umweltschutz
• Nutzfahrzeuge im öffentlichen Dienst
• Müll- und Abfallbeseitigung
• Verkehrswesen
• Landschaftspflege
• Wohnungswesen, Städtebau
• Freizeitanlagen, öffentliche Schwimmbäder
• Kommunale Energieversorgung
• Kreditwesen
• Raumplanung
• Krankenhausbedarf

Mit STÄDTE- UND GEMEINDERAT sind Sie 
abonniert auf Branchen-Information.

Schicken Sie den ausgefüllten Antwortcoupon an  
Frau Becker, Städte- und Gemeindebund NRW,
Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Wenn es schneller gehen soll, faxen Sie uns den 
unterschriebenen Coupon:

FAX: 02 11/45 87-292
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dr. bernd Jürgen schneider
Hauptgeschäftsführer stgb nrW

die deutschen bekommen wieder mehr Kinder. das ist ein

gutes Zeichen. Man muss nicht völkisch-national 

gesinnt sein, um darin etwas Positives zu sehen, wenn es

wieder mehr junge Menschen in deutschland gibt. 

der demografische Wandel mit seiner Verschiebung der 

altersstruktur wird zwar nicht gestoppt, aber abgemildert.

Zu dem kleinen babyboom haben auch Verbesserungen in

der Kinderbetreuung beigetragen. seit 1995 gibt es den

rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. 2013 wurde

dieser anspruch auf die ein- bis dreijährigen ausgeweitet.

eine familie zu gründen und weiterhin berufstätig zu sein,

ist dadurch ein stückchen leichter geworden. Junge 

erwachsene sagen wieder häufiger „Ja“ zum Kind.

der ausbau der Kinderbetreuung war ein singulärer Kraftakt

für die städte und gemeinden. schließlich müssen sie den

rechtsanspruch einlösen, auch wenn sie nicht alle Kitas

selbst betreiben. um die vielen freien träger wie Kirchen

und Wohlfahrtsverbände bei der stange zu halten, haben

die Kommunen weder Kosten noch Mühen gescheut.

bei allen Klagen über zu wenig betreuungsplätze - in den

meisten Kommunen entspricht das angebot im großen und

ganzen der nachfrage. Wo es noch Mangel gibt, liegt das

daran, dass der ausbau der betreuungs-infrastruktur mit

dem bedarf nicht schritt hält. denn der bedarf ist - gerade

bei Plätzen für ein- bis dreijährige - über alle Prognosen 

hinaus gewachsen. Was gut ist, wird eben stark nachgefragt.

die finanzierung von Kindertagesstätten und 

tagespflegeplätzen steht weiterhin auf wackligen füßen.

um ein Haar wären den nrW-Kommunen die Kosten 

für den ausbau der u3-betreuung ungebremst auf die 

füße gefallen. erst eine Klage vor dem Verfassungsgerichtshof

hat das land dazu gebracht, seinen milliardenschweren 

Verpflichtungen nachzukommen. trotz der komplizierten 

finanzierungsstruktur bei Kitas - mit landeszuschuss, 

kommunalem beitrag, trägeranteil und eltern-obolus -

hat sich ein defizit aufgehäuft. denn die jährlichen 

Kostensteigerungen wurden nur unzureichend berücksichtigt. 

all diese schwachstellen müssen mit einer reform des 

Kinderbildungsgesetzes behoben werden. dass die 

landesregierung den betrieb mit einem 500-Millionen-

rettungspaket am laufen hält, ist lobenswert. aber es sind

weitere Überbrückungshilfen nötig. denn das geld in Kitas

und tagespflege ist gut investiert. schließlich geht es um die

bildung unserer Kinder - wie es das gesetz in seinem namen

trägt.

Die lieben Kleinen

die fachzeitschrift für Kommunal- und
landespolitik in nordrhein-Westfalen
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BÜCHER UND MEDIEN

Agenda 2030
17 Ziele für unsere Welt, v. Petra Klose mit Bildern
v. Alexander von Knorre, hrsg. v. der Landesregie-
rung NRW, 13 x 18 cm, 48 S., kostenlos zu bestel-
len bei den Gemeinnützigen Werkstätten Neuss
per E-Mail an pixi@gwn-neuss.de 

die Vereinten nationen verabschiedeten im
september 2015 mit der agenda 2030 insge-
samt 17 Ziele für nachhaltige entwicklung. in
dem farbigen Pixi-buch für Kinder werden

die Ziele mit formulierungen in einfacher sprache vorgestellt, und
ihre umsetzung wird an beispielen erläutert. der fokus liegt dabei
auf der frage, was jede(r) einzelne selbst zu einer besseren Welt bei-
tragen kann. Wichtige begriffe werden zudem in einem glossar kind-
gerecht erläutert.

Gronau mit epe
Historischer Atlas westfälischer Städte, Band 10: Gronau mit Epe, v. Hartmut
Klein, hrsg. v. der Historischen Kommission für Westfalen und dem Institut
für vergleichende Städtegeschichte durch Tho-
mas Tippach, Neue Folge: 42, Atlasmappe mit
Heft und 12 Karten, 25,2 x 35,2 cm, 36 S., 39,90
Euro, Ardey-Verlag, ISBN 3-87023-407-2

gronau, einst mittelalterliches Verwaltungs-
zentrum, ist heute eine aktive stadt in unmit-
telbarer nähe zu den niederlanden. durch die
rasante entwicklung der textilindustrie im 19.
und frühen 20. Jahrhundert veränderte sich
das stadtbild. nach dem niedergang der tex-
tilindustrie, einer großflächigen stadtkernsa-
nierung und dem umbau für die landesgartenschau 2003 kam es noch
einmal zu einer radikalen umgestaltung. in dem atlas wird die regio-
nalgeschichte und ortsentwicklung nachvollzogen sowie durch Karten,
schriftquellen, ansichten, fotografien und historische dokumente dar-
gestellt.

Gamification, Prognosemärkte, 
Wikis & Co
Neues Wissen für die Stadt?, hrsg. v. Bundes-
institut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
(BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und
Raumordnung (BBR), A4, 74 S., ISBN 3-87994-
223-7, kostenfrei zu bestellen unter Stichwort
„Neues Wissen“ per E-Mail an gabriele.bohm
@bbr.bund.de oder im Internet herunterzula-
den unter www.bbsr.bund.de 

Wie kann big data helfen, das leben in
städten zu verbessern? Wie können algo-

rithmen zur lösung urbaner Probleme beitragen? Viele entwicklungen,
die in der Wirtschaft bereits Praxis sind, stecken in der kommunalen
sphäre noch in den anfängen. die Publikation gibt einen einblick in die
vielschichtige Welt von big data, die auch für die stadtentwicklung
immer wichtiger wird. Zudem werden beispiele genannt und Möglich-
keiten der umsetzung in städten und gemeinden aufgezeigt.

Bücher  31                             europa-News 35                   G          
Titelfoto: Kristin Gründler - Fotolia
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in Grevenbroich von Diana Bartussek 
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Frühkindliche Bildung und KiBiz-Reform
aus Sicht der NRW-Landesregierung 

Der Diözesancaritasverband Münster zur 
KiBiz-Reform    von Daniela Surmann
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Knapp 17,9 millionen einwohner/innen
in NRW
die einwohnerzahl in nordrhein-Westfalen ist erneut leicht ange-
stiegen. Wie das statistische landesamt information und technik
nrW mitteilte, lebten ende Juni 2017 knapp 17,9 Mio. Menschen
im bevölkerungsreichsten bundesland, 0,1 Prozent mehr als ein
Jahr zuvor. die größte stadt in nrW und viertgrößte stadt
deutschlands ist nach wie vor Köln mit 1,076 Mio. einwohner(in-
ne)n. auf den weiteren Plätzen folgen düsseldorf mit 615.000,
dortmund mit 585.000 und essen mit 583.000 einwohner(inne)n.
Mit 4.202 einwohner(inne)n bleibt Dahlem im Kreis euskirchen
die kleinste gemeinde im land. 

Geringere Stickoxid-Belastung 
in Kommunen
die luftqualität in nordrhein-Westfalen hat sich insgesamt verbes-
sert. das geht aus den Messungen des landesumweltamtes im Jahr
2017 hervor. danach wurde in den städten Dinslaken, eschweiler,
Halle, Langenfeld, Münster und remscheid erstmals der eu-grenz-
wert für stickstoffdioxid (no2) von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter
im Jahresmittel eingehalten. in 27 Kommunen wurden die no2-
grenzwerte allerdings regelmäßig überschritten. die höchsten no2-
Jahreswerte wurden dabei erneut in Köln, düren und düsseldorf
gemessen. im durchschnitt sank die no2-belastung 2017 um rund
zwei Mikrogramm pro Kubikmeter.

Zusätzliche Betreuungsplätze für 
Kinder 

im Kindergartenjahr 2018/2019 wird es in nordrhein-Westfalen
rund 26.000 zusätzliche betreuungsplätze für Kinder im Vorschul-
alter geben. Wie nrW-familienminister dr. Joachim stamp mit-
teilte, stehen nach den sommerferien landesweit 684.725
betreuungsplätze in Kitas oder bei der Kindertagespflege zur Ver-
fügung. die anzahl der Plätze für Kinder unter drei Jahren steige
um etwa 12.000 auf rund 191.300. auch die anzahl der Plätze für
ältere Kinder nehme zu - um 14.000 auf 493.400. dennoch - so
stamp - sei man sich bewusst, dass die nachfrage der eltern nach
einem betreuungsplatz in nrW größer ist als das derzeitige an-
gebot.

Deutlicher Zuwachs an Passagieren 
bei Auslandsflügen
Mehr als 21,2 Mio. Passagiere sind im Jahr 2017 von den sechs großen
flughäfen in nordrhein-Westfalen abgeflogen. Wie information und
technik nrW mitteilte, sind dies 4,6 Prozent mehr fluggäste als 2016.
Mit fast 17 Mio. flogen 5,9 Prozent mehr Passagiere ins ausland als
noch ein Jahr zuvor. das Passagieraufkommen bei inlandsflügen ging
leicht um 0,2 Prozent zurück und lag bei etwas mehr als vier Mio.
fluggästen. den größten Zuwachs an Passagieren bei auslandsflügen
verzeichnete der flughafen Münster/osnabrück mit 36,5 Prozent vor
den flughäfen Köln/bonn (6,9 Prozent), düsseldorf (5,9 Prozent),
dortmund (4,5 Prozent) und Paderborn/lippstadt (1,7 Prozent). 

                                                   Gericht in Kürze  36 online-Portal integration 38  
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Zum 1. August 2008 trat nach langer Diskussion das Gesetz
zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbil-
dungsgesetz - KiBiz) in Kraft und löste damit das seit 1992
geltende Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) ab.
Das Finanzierungssystem wurde damit von einer Einzelfall-
Abrechnung auf eine pauschale Finanzierung umgestellt. Die
landeseinheitlichen Elternbeiträge wurden abgeschafft.
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ereits im gesetzgebungsverfahren zum Kinder-
bildungsgesetz (Kibiz) wurde nicht zuletzt ange-

sichts der gravierenden umstellung des gesamten 
finanzierungssystems erkannt, dass in den kommen-
den Jahren eine nachjustierung nötig sein würde, um
fehlentwicklungen zu korrigieren. der gesetzgeber
berücksichtigte diese anregung der kommunalen
spitzenverbände, indem er in § 28 Kibiz eine berichts-
pflicht der landesregierung an den landtag bis zum
31. dezember 2011 zu den auswirkungen des gesetzes
- unter anderem zur auskömmlichkeit der Pauscha-
len - festschrieb.
nach der nrW-landtagswahl 2010 verständigten
sich die neuen regierungsfraktionen auf ein Vorzie-

da die strukturreform der Kinderbetreuung nicht bis zum
sommer 2019 umgesetzt werden kann, ist für ein weiteres
Kindergartenjahr eine Übergangsfinanzierung notwendig

KiBiz reformieren und 
auskömmlich finanzieren

hen der Kibiz-revision auf das Kindergartenjahr
2011/2012. die landesregierung legte hierzu im de-
zember 2010 ein gutachten vor. eine auswertung der
ergebnisse legte nahe, dass grundlegende struktu-
relle Veränderungen zunächst zurückgestellt werden
sollten. denn insbesondere die komplexe finanzie-
rungsstruktur der Kindertagesbetreuung, aber auch
die berücksichtigung von Konnexitätsfolgen hätten
eine intensive Prüfung erfordert.

Schutz und
Chance

B

Das Kinderbildungsgesetz ist die Grundlage für Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
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Eltern günstiger gestellt Von daher be-
schränkte man sich auf einige Änderungen
wie beispielsweise die befreiung von eltern-
beiträgen für das letzte Kindergartenjahr, die
stärkung der Mitwirkungsrechte der eltern,
den ausbau der familienzentren und einer
ausschließlich vom land finanzierten erhö-
hung der Kindpauschalen in Höhe von rund
100 Mio. euro. die auskömmlichkeit der Kibiz-
finanzierung konnte damit allerdings nicht
hergestellt werden.
dieses Problem ist aber letztlich so alt wie
das gesetz selbst. so wurden für die Höhe
der Kindpauschalen Kgst-daten verwendet,
die zum Zeitpunkt des inkrafttretens bereits
nicht mehr aktuell waren. im laufe der Jahre
ist das defizit bei den Kindpauschalen zudem
deutlich angewachsen, weil die in § 19 abs. 2
Kibiz enthaltene dynamisierung von 1,5 Pro-
zent nicht die tatsächliche Preisentwicklung
abbildete. insbesondere die steigerung der
gehaltstarife für die tageseinrichtungen fiel
in der regel deutlich höher aus als die vorge-
sehenen 1,5 Prozent.

Rot-Grünes Rettungspaket in einem
weiteren reformschritt verständigten sich
die damaligen Koalitionsfraktionen sPd und
bündnis 90/die grünen am 16.12.2015 mit
den kommunalen spitzenverbänden auf zusätzliche
Mittel für die Kibiz-finanzierung - allerdings befris-
tet. Hintergrund waren vor allem die frei werdenden
gelder nach dem Wegfall des betreuungsgeldes des
bundes. Vereinbart wurde, dass die Mittel in Höhe

von 430,9 Mio. euro vollständig den tageseinrichtun-
gen zugute kommen sollen. es erfolgte keine kom-
munale beteiligung.
um ein weiter ansteigendes defizit wegen der ge-
setzlich festgelegten allzu geringen dynamisierung
der Pauschalen nach § 19 abs. 2 Kibiz zu vermeiden,
verständigte man sich zudem darauf, ab dem Kinder-
gartenjahr 2016/17 - befristet bis 2018/19 - die dyna-
misierung von 1,5 auf drei Prozent anzuheben. die
hierdurch entstehenden zusätzlichen Kosten bringen
die beteiligten im rahmen der gesetzlich vorgesehe-
nen finanzierungsverteilung auf. somit wird die an-
passung der dynamisierung insbesondere von land
und Kommunen getragen.

Mehr freiwillige Leistungen die zusätzlichen
Mittel aus dem betreuungsgeld und die anpassung
der dynamisierung konnten die bestehenden finan-
zierungsprobleme der träger von tageseinrichtungen
allerdings nur abmildern. rückmeldungen aus den
Jugendämtern machten deutlich, dass das Kibiz-fi-
nanzierungssystem bei Weitem noch nicht aus-
kömmlich ist. 
ein deutliches indiz hierfür ist, dass immer mehr trä-
ger von tageseinrichtungen auf die Kommunen 
zukommen und geltend machen, dass sie unter den
gegebenen finanziellen bedingungen die tagesein-
richtungen nicht weiter betreiben könnten. in der 
folge gewährten die Kommunen den trägern mit

Dr. matthias menzel  
ist Hauptreferent für
Jugend und Soziales 
beim Städte- und 
Gemeindebund NRW

Die AUtoReN

Horst-Heinrich
Gerbrand ist 
geschäftsführer des 
städte- und gemein-
debundes nrW

Einmalige Rettungsaktionen sind auf Dauer keine Lösung,
um den Betrieb der Kindergärten in NRW sicherzustellen
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• Mittel aus dem Betreuungsgeld für 
Personal- und Sachmittel: 145 Mio. Euro

•  Anpassung der Dynamisierung: ca. 75 Mio. Euro
•  Anteil Trägerrettungspaket der 
aktuellen Landesregierung: 250 Mio. Euro

Gesamt: 470 Mio. Euro

Unter Hinzurechnung der rund 200 Mio. Euro an frei-
willigen kommunalen Leistungen beträgt das aktu-
elle Kita-Rettungspaket rund 670 Mio. Euro. Wenn
man berücksichtigt, dass die aktuelle Summe der
Kindpauschalen 5,3 Mrd. Euro beträgt, entspricht dies
einem Aufschlag von rund 12,6 Prozent. 

Überlegungen zu KiBiz-ReformDie Kommunen
haben sich bereits 2015 und 2016 intensiv mit einer
KiBiz-Reform beschäftigt. Das Ergebnis der Diskussi-
on unter Einbeziehung von Praktiker(inne)n wurde
im September 2016 in den so genannten Eckpunkten
zur Neuausrichtung der Finanzierung der Kinderta-
gesbetreuung festgehalten. 
Diese Vorschläge der kommunalen Spitzenverbände
basieren auf einer konsequenten Fortführung des
Pauschalfinanzierungssystems. Die Kindpauschale
setzt sich demnach zusammen aus Grundwert, Bu-
chungsfaktor und Gewichtungsfaktor. Der Grund-
wert ist ein Betrag, der für eine Betreuungszeit von
fünf Stunden pro Tag und Kind gewährt wird. Mit
dem Buchungsfaktor erhöht sich die Pauschale je
nach gebuchter Zeit. 
Dementsprechend werden Aufschläge für 35 und 45
Wochenstunden vorgenommen. Der Gewichtungs-
faktor trägt einem erhöhten Betreuungsaufwand
Rechnung. Eine zusätzliche Gewichtung ergibt sich
für jüngere Kinder, da deren Betreuungsaufwand hö-
her ist, und für Kinder mit drohender Behinderung.
Die Kindertagespflege soll eine Angleichung an die
KiBiz-Finanzierung und damit eine deutliche Aufwer-
tung erfahren. Die Steuerung soll weiterhin über die
örtliche Jugendhilfeplanung erfolgen. 

Bildungsanteil übernehmen Im Hinblick auf die
Finanzierung erwarten die Kommunen, dass das Land
dem Ansatz eines Kinderbildungsgesetzes im vollen
Wortsinn gerecht wird und mindestens das Äquivalent
von fünf Betreuungsstunden täglich - mithin 25 Stun-
den je Woche - Refinanzierung des Grundwerts - über-
nimmt. Zudem sieht das Finanzierungskonzept einen
Landeszuschlag bei besonderen Bedingungen - Fami-
lienzentren, Ausbildungsbetrieb - vor. 
Trägeranteile werden nach wie vor für sinnvoll erach-
tet. Der Trägeranteil sollte aber über alle Trägergrup-
pen hinweg landesweit einheitlich sein. Der kommu-
nale Trägeranteil ist mit 21 Prozent aktuell der
höchste. Bei einem einheitlichen Trägeranteil wäre es
für die Kommunen insbesondere aus wirtschaftli-
chen Gründen wieder attraktiv, selbst Tageseinrich-
tungen zu betreiben. Schließlich haben sich die Kom-
munen dafür ausgesprochen, die Elternbeiträge

So unterschiedlich wie 
die Kinder sind auch 
die Anforderungen an 
die Betreuung 

steigender Tendenz freiwillige zusätzliche Leistun-
gen, um deren Finanznot abzumildern. 

Schwarz-Gelbes Rettungspaket 2017 hat die
neue Landesregierung das Problem der Unterfinan-
zierung von Tageseinrichtungen aufgegriffen. Infol-
gedessen verabschiedete der Landtag am 21. Novem-
ber 2017 das Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von
Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen.
Damit haben die Träger 500 Mio. Euro als einmalige
Zahlung für die Kindergartenjahre 2017/18 und
2018/19 erhalten. 
Im Rahmen dieses Pakets ist zwischen Land und kom-
munalen Spitzenverbänden zunächst darüber disku-
tiert worden, ob auch die kommunalen Tageseinrich-
tungen Mittel aus dem Trägerrettungsprogramm
erhalten. Das Jugendministerium machte dies vom
zusätzlichen finanziellen Engagement der Kommu-
nen abhängig. 
Die Kommunen betonten, dass sie bereits seit Jahren
ihr eigenes „Rettungspaket“ geschnürt hätten. Nach
einer Umfrage der kommunalen Spitzenverbände von

2016 belaufen sich die freiwilligen kommunalen Leis-
tungen auf 150 bis 170 Mio. Euro jährlich. Da die finan-
ziellen Leistungen der Kommunen weiter angestiegen
sind, gehen die kommunalen Spitzenverbände aktuell
von zusätzlichen freiwilligen Leistungen von 200 Mio.
Euro pro Jahr aus. Das Land hat diese freiwilligen Leis-
tungen anerkannt, allerdings sehr deutlich die Erwar-
tung geäußert, dass die Kommunen ihr freiwilliges
Engagement nicht reduzieren sollten.

Die Rettungsprogramme des Landes haben für das
Kindergartenjahr 2018/19 folgenden Umfang:
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Machen Sie mit uns die ersten Schritte
Kommunen, die sich ihrer globalen Verantwortung stellen, sind Vorbild für ihre 
Bürgerinnen und Bürger. Mit nachhaltigen Projekten bereichern sie die Menschen 
lokal um das Wissen der Einen Welt. Fachliche und fi nanzielle Unterstützung bei 
der Umsetzung erhalten Sie von der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt.

Wir beraten Sie . Telefon: 0228 20 717 - 670 . www.kommunal-global-engagiert.de
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THEMA KIBIZ-REFORM

wieder wie zu gtK-Zeiten landeseinheitlich festzule-
gen und nach sozialen gesichtspunkten zu staffeln.
denn sowohl jugend- als auch sozialpolitisch betrach-
tet sind elternbeiträge, die je nach Kassenlage der
Kommunen extrem divergieren, völlig inakzeptabel. 

Erste Überlegungen das land hat sich bislang
nicht verbindlich auf inhalte einer Kibiz-reform fest-
gelegt. in den gesprächen mit dem Jugendministeri-
um waren für das Ministerium aber folgende Punkte
von bedeutung:

• Pauschaliertes Kibiz-finanzierungssystem
• festlegung einer Kita-grundpauschale - sprich: ein

sockelbetrag für jede einrichtung. diese soll einen
großen teil der Personalkosten abdecken und daher
entsprechend hoch ausfallen

• Zur grundpauschale soll es zusätzlich eine bele-
gungsabhängige Pauschale für eine 45-stunden-be-
treuung geben

• Wegfall der 25-stunden-betreuung
• Personalbemessung nach dem 2. Wert der anlage

zu § 19 Kibiz; Zugrundelegung von Kgst-Werten
• differenzierung nach u3- und Ü3-Pauschalen, kein

vorgegebener gruppenbezug
• Zuschläge für Kinder mit behinderung
• keine landeseinheitlichen elternbeiträge 
• Übergang der Zuständigkeit für Mieten auf die

Kommunen
• einrichtungsbezogene Zuschläge etwa für famili-

enzentren
• jährliche steigerung der Pauschalen gekoppelt an

den lebenshaltungsindex und dabei differenzie-
rung nach Personal- und sachkosten

das Jugendministerium hat inzwischen ein finanzie-
rungstableau vorgelegt, wonach diese Überlegungen
Mehrkosten von 1,5 Mrd. euro verursachen würden.
diese Kosten ergeben sich unter anderem durch:

• umstellung von einer gruppen- auf eine altersbe-
zogene Kindpauschale 

• Heranziehung aktueller Kgst-Werte 
• Wegfall von 25-stunden-buchungen - niedrigster

buchungswert 35 stunden
• berücksichtigung des 2. Wertes der anlage zu § 19

Kibiz beim Personalschlüssel

Kontroverse Diskussion aus den ausführungen ist
deutlich geworden, dass zwischen Jugendministerium
und Kommunen unterschiedliche auffassungen be-
züglich der inhalte einer Kibiz-strukturreform beste-

hen - insbesondere bei der grundfinanzierung. Wäh-
rend die Kommunen sich ein rein pauschaliertes und
vor allem belegungsabhängiges finanzierungssystem
wünscht, gehen die Vorstellungen des landes in rich-
tung einer umfassenden sockelfinanzierung. 
Kritisch zu sehen ist, dass die sockelfinanzierung kei-
nen anreiz zu einem wirtschaftlichen betrieb von ta-
geseinrichtungen bietet. bei zurückgehenden Kinder-
zahlen wäre dieser ansatz besonders problematisch,
da die sockelfinanzierung bei 35 Wochenstunden rund
80 Prozent der finanzierung ausmacht. daher könn-
ten die Kommunen allenfalls eine finanzierung mit
einem geringen sockelbetrag akzeptieren.
unterschiedliche auffassungen bestehen auch bei
der finanzierung der Kindertagespflege und bei der
Höhe der trägeranteile. bei der Kindertagespflege
halten die Kommunen eine deutliche orientierung an
der finanzierungsstruktur von tageseinrichtungen
für sinnvoll. im Hinblick auf die trägeranteile erwar-
ten die kommunalen spitzenverbände vor allem eine
deutliche absenkung des kommunalen trägeranteils,
damit es für die Kommunen wieder wirtschaftlich ist,
eigene Kindertagesstätten zu errichten.

Mehr Zeit nötig eine einigung über alle streitigen
Punkte wird es kurzfristig nicht geben, zumal in die
diskussion auch die träger einbezogen werden müs-
sen. darüber hinaus benötigen die träger von ein-
richtungen für die umsetzung einer strukturreform
mindestens ein Jahr Vorlauf. daher müsste eine 
Kibiz-reform bereits im Herbst 2018 vom nrW-land-
tag verabschiedet werden, um rechtzeitig zum 01.08.
2019 - im anschluss an die auslaufenden rettungs-
pakete - zu greifen. da dies nicht realistisch ist, be-
darf es einer Zwischenfinanzierung für mindestens
ein Jahr - vom 01.08.2019 bis zum 31.07.2020.
Zwischen land und Kommunen ist inzwischen verab-
redet worden, dass eine strukturreform erst zum Kin-
dergartenjahr 2020/2021 in Kraft treten soll. um den
nahtlosen anschluss an bisherige stabilisierungsmaß-
nahmen zu gewährleisten, haben das land und die
kommunalen spitzenverbände - vorbehaltlich der Zu-
stimmung in den gremien - zum Kindergartenjahr
2019/2020 eine Übergangsfinanzierung (rettungspa-
ket ii) vereinbart. diese soll im Wesentlichen so ausse-
hen, dass die träger von einrichtungen gegenüber
dem status quo nicht schlechter gestellt werden. 
das finanzvolumen beträgt damit rund 470 Mio.
euro. die einzelheiten werden derzeit zwischen land
und kommunalen spitzenverbänden ausgehandelt.
nach aktuellem stand sollen die träger 400 Mio. euro
für das Kita-Jahr 2019/20 erhalten. Hinzu kommen
rund 75 Mio. euro durch die beibehaltung der drei-
prozentigen dynamisierung, die von land und Kom-
munen übernommen werden. Von den gesamt-
mehrkosten - inklusive dynamisierung - sollen das
land 250 Mio., der bund 110 Mio. und die Kommunen
rund 85 Mio. euro tragen. ◼

Auf Seite 8 in der 
April-Ausgabe von 
STÄDTE- UND GEMEINDE-
RAT ist in der Bildzeile
ein Fehler unterlaufen.
Tatsächlich handelt es
sich um das Zülpicher
Tor in der Stadt Nideg-
gen. Die Redaktion 
bittet um Entschuldi-
gung. 

Kritisch zu sehen ist, dass 
die sockelfinanzierung keinen 

anreiz zu einem wirtschaftlichen 
Betrieb von tageseinrichtungen bietet 
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aus der täglichen erfahrung hat das team des Familienzentrums 
südstadt in grevenbroich in einem „Wunschbaum“ Vorstellungen zur
Verbesserung der Kinderbetreuung in einrichtungen entwickelt

Praxisbericht Familienzentrum - 
wo drückt der Schuh?

oş geldiniz“, „bienvenido“, „Herzlich Willkom-
men“ steht in diesen und noch mehr sprachen

an der tür im eingangsbereich des städtischen fami-
lienzentrums südstadt in der 67.000-einwohner-
stadt grevenbroich. für das pädagogische team stel-
len die vielsprachigen begrüßungsformeln weit
mehr als einen freundlichen und offenen empfang
dar, geben sie doch unmittelbar einen Hinweis, wie
kulturell gemischt und bunt es in dieser bildungsein-
richtung zugeht. 
82 Kinder aus 16 nationen im alter von vier Monaten
bis zur einschulung besuchen die Kita mit vier grup-
pen. begleitet und unterstützt werden sie in ihrem
alltag von 14 pädagogischen fachkräften. eine von
ihnen ist ausschließlich für das bundesprogramm
„sprach-Kita“ zuständig, eine weitere Kollegin legt
den schwerpunkt ihrer arbeit auf besondere Klein-
gruppenangebote und ebenfalls auf die sprachför-
derung. Möglich gemacht wurde dies durch zusätzli-
che Projektstellen, gefördert vom land nrW.

aktuell nehmen 65 Kinder das Mittagessen im fami-
lienzentrum ein. ab august 2018 steigt deren anzahl
auf 72, da der bedarf der eltern sich entsprechend
entwickelt.

Zweimal zertifiziert diana bartussek kam als lei-
terin anfang 2017 in die einrichtung, die seit dem Jah-
re 2008 die auszeichnung „familienzentrum nrW“
trägt. Zweimal wurde das Haus in den vergangenen
Jahren bereits zertifiziert, sodass die angebote für
den sozialraum stetig angepasst und ausgebaut wer-
den konnten.
Zuvor sammelte diana bartussek erfahrungen in an-
deren Kitas der stadt, war als fachkraft und stellver-
tretende leiterin tätig. die aufgabe im familienzen-
trum bedeutete eine neue Herausforderung. der
sozialraum südstadt ist durch einen hohen anteil von
Menschen mit Migrationshintergrund geprägt. Viele
bildungsferne familien haben unterstützungsbedarf
mit unterschiedlicher ausprägung. sprachliche wie

Das kommunale Familienzentrum Südstadt in Grevenbroich ist Tagesstätte für Kinder aus vielen Nationen

Haus für alle

h

Svetlana 
Schaarmann-tröger
ist Fachberaterin für 
Kindertageseinrich-
tungen in der Stadt
Grevenbroich 

Diana Bartussek ist  
leiterin des familien-
zentrums südstadt 
in grevenbroich
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auch kulturelle barrieren, unterstützung in erzie-
hungsfragen, Hilfe beim ausfüllen der anträge für
angebote des bildungs- und teilhabepakets sind hier
exemplarisch zu nennen.

Offenes Elterncafé fester bestandteil aller greven-
broicher familienzentren ist das offene elterncafé. an-
fangs nur ein treffpunkt für eltern der einrichtung
während der morgendlichen bringzeit, hat es sich zu
einem ort der begegnung für eltern derzeitiger oder
ehemaliger Kita-Kinder, aber auch aus der nachbar-
schaft entwickelt. regelmäßig findet in diesem rah-
men ein internationales frühstück statt - ein niedrig-
schwelliges angebot, das alle zusammenführt. 
auch erziehungsthemen kommen hier nicht zu kurz.
denn immer wieder bieten referent(inn)en an, in die-
ser runde miteinander in einen austausch einzutre-
ten.
stets im elterncafé zu finden sind die aktuellen flyer
und Plakate zu den angeboten des familienzen-
trums. Momentan sehr gefragt ist das eltern-Kind-
Projekt „Mit Musik bewegt sich ́ was“. ebenso „Capo-
eira für Kids“, ein zusätzliches angebot einmal pro
Woche in Kampf-tanzkunst für die Kinder im sozial-
raum, welches von einem ortsansässigen Verein or-
ganisiert wird.
das „rucksack-Projekt“ wird seit Jahren in der ein-
richtung gelebt und weiterentwickelt. Hierbei tref-
fen sich eltern unterschiedlicher nationen zum ge-
meinsamen austausch. der schwerpunkt dieses
elternbildungsangebots liegt in der sprachlichen
entwicklung ihrer Kinder, deren Muttersprache
nicht deutsch ist.

Kompetenz fördern Zweimal im Kita-Jahr finden
darüber hinaus pädagogische elternabende statt. au-
ßerdem bietet das familienzentrum so genannte el-
ternkompetenzkurse, eine spielgruppe oder auch Va-

ter-Kind-aktionen an. die
teilnahme an all diesen
angeboten ist kostenfrei
für die familien.
dem einfallsreichtum bei
der themenfindung sind
bei der ausgestaltung die-
ser abende und angebote
kaum grenzen gesetzt.
„Medienerziehung“, „die
Waldindianer“, „Psycho-
motorisches turnen“, „ers-
te Hilfe bei Kinderkrank-
heiten“, „Wellness für
Mama & Kind“, „starke el-
tern - starke Kinder“, sind
nur einige der titel von
Veranstaltungen aus der
jüngsten Zeit.

Mehrmals im Jahr wird das zusätzliche Programm
des familienzentrums evaluiert. das pädagogische
team beobachtet fortlaufend, welche angebote von
eltern und Kindern gut angenommen wurden. 
regelmäßig stellt sich die frage: Wo wird bedarf
wahrgenommen? Was brauchen die familien aktu-
ell? Welche themen begleiten das team und sollten
aufgegriffen werden? Wer kümmert sich um was?
reichen die Mittel aus, um auf das Programm auf-
merksam zu machen, oder besteht Handlungsbe-
darf? Welche referent(inn)en erreichen mit ihren in-
halten die eltern? Was kann das team selbst leisten
und wofür benötigt man externe anbieter/innen? 

Mitgestaltung erwünschtdies sind nur beispiel-
hafte fragen, die diana bartussek und ihre Mitarbei-
terinnen immer wieder in den dienstbesprechungen
diskutieren und so zweimal im Jahr ein aktualisiertes
Programm veröffentlichen. ein „Wunschbaum“, der
auf der jüngsten elternvollversammlung vorgestellt
worden war, bildet zusätzlich die ideen und Vorstel-
lungen der eltern ab. denn die eltern sollen sich ein-
geladen fühlen, mitzugestalten, und sollen gehör
finden. immer wieder bedarf es an dieser stelle neuer
Kreativität, um die eltern zu aktivieren.
Viele dinge haben sich inzwischen zur routine ent-
wickelt. und trotzdem erfordert diese art des arbei-
tens großes zusätzliches engagement von allen be-
teiligten. ohne die über die Jahre mit ins boot
geholten Kooperationspartner - etwa die erziehungs-
beratungsstelle, das gesundheitsamt, familienbil-
dungsträger und mehrere fachleute - wäre vieles un-
denkbar. 
die Vorstellung eines bootes beschreibt dieses sys-
tem insgesamt sehr gut: ein steuermann und seine
Mannschaft, die das schiff in ordnung und im gleich-
gewicht halten sowie immer wieder neue Passagiere
mitnehmen auf ihre reisen, bei denen es stets neues
zu entdecken, aber auch vertraute inseln zu besuchen
gibt.

Großer Veränderungsdruckdas team der einrich-
tung musste lernen, sich über das Maß einer Kinder-
tageseinrichtung hinaus zu professionalisieren und
gleichzeitig all den Veränderungen standzuhalten, die
es in der Kita-landschaft nrWs in den vergangenen
Jahren gegeben hat. das team selbst hält besonderes
fachwissen im bereich des Kinderschutzes, der Ver-
mittlung in Kindertagespflege, der sprachförderung
und der interkulturellen Kompetenzen vor.
die beratungskompetenzen einer jeden fachkraft
mussten sich zwangläufig behutsam weiterentwi-
ckeln. denn die Kinder kommen immer jünger in die
Kitas und der alltag verlangt den eltern immer mehr
ab. der begriff der erziehungspartnerschaft gewinnt
zunehmend an bedeutung, muss aber mit inhalten
und sprichwörtlich mit leben gefüllt werden.
ein bildungsort sein, der allen Kinder individuell die

Ein „Herzlich willkommen“
in den Sprachen der Kinder
zeigt, dass die unterschied-
lichen Sprachen und 
Kulturen Wertschätzung
verdienen
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Möglichkeit gibt, sich zu entfalten und spielerisch die
eigenen neigungen und interessen zu entdecken und
auszuleben, elterngespräche führen, entwicklungs-
dokumentationen pflegen, alltagsintegrierte sprach-
förderung praktizieren, eine „Wohlfühl-atmosphäre“
schaffen, für toleranz und Verständnis untereinander
sorgen, besonders da, wo viele Kulturen aufeinander
treffen - diesen alltag meistert das familienzentrum
in der südstadt mit großem engagement. 

Wunsch mehr Zeit fragt man die Kolleginnen je-
doch einmal, was sie an einen „Wunschbaum“ hän-

gen würden, kommen die antworten spontan und
impulsiv: „Mehr Zeit für die direkte arbeit mit den
Kindern und den pädagogischen austausch unterei-
nander sowie für Vor- und nachbereitung“, „Mehr
Personalstunden“, denn wenn eine Kollegin krank ist
und eine weitere wie geplant in urlaub geht, wird es
schnell stressig, „neue und größere räume“, etwa ei-
ne art bistro, in dem die Kinder frühstücken und zu
Mittag essen können, sowie „Wertschätzung für das,
was wir hier tun“. 
Handlungsbedarf bei den genannten Punkten sieht
auch die fachberaterin der städtischen Kindertages-
einrichtungen in grevenbroich, svetlana schaar-
mann-tröger. selbst jahrelang als leiterin von Kin-
dertageseinrichtungen und einem familienzentrum
tätig, hat sie die entwicklungen und Veränderungen
in diesem bereich direkt miterlebt. ihre these: auch
wenn die dramatische entwicklung beim bedarf an
fachkräften es kaum zulässt, sollte der Personal-
schlüssel deutlich über den aktuellen Werten liegen.
gerade familienzentren bräuchten zusätzliche un-
terstützung im bereich Planung und organisation.
die vielfältigen Konzepte der einrichtungen verlan-
gen den fachkräften viel ab. es gilt daher ganz be-
sonders das engagement und die Kreativität der pä-
dagogischen teams zu stärken, um die vorhandenen
ressourcen langfristig zu erhalten. um noch einmal
die Metapher des boots aufzugreifen: nur ein
gleichmäßig mit Mannschaft, Passagieren und
fracht beladenes schiff schwimmt ruhig auf dem
Meer - und bringt alle sicher zum Hafen. ◼

ein steuer-
mann und 

seine Mannschaft, 
die das schiff in
Ordnung und im
gleichgewicht
halten

Auch für Eltern gibt 
es im Familienzentrum 
Bildungsangebote

TREFFEN DER PARTEILOSEN BÜRGERMEISTER/INNEN 
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ur Frühjahrstagung der Arbeitsgemein-
schaft parteiloser Bürgermeister/innen

in Nordrhein-Westfalen konnte StGB NRW-
Hauptgeschäftsführer Dr. Bernd Jürgen
Schneider (Foto 2. v.li.) am 10. April 2018
rund 40 Teilnehmende in der Düsseldorfer
Geschäftsstelle begrüßen. Unter dem Vorsitz
von Bürgermeister Christian Thegelkamp
aus Wadersloh (Foto links) diskutierten die
Verwaltungschefs und -chefinnen aktuelle
kommunalpolitische Entwicklungen. Die
Themen reichten von der geplanten Reform
des Kinderbildungsgesetzes über die Kos-
tenerstattung für abgelehnte und geduldete
Flüchtlinge und die Verteilung und Verwen-
dung der Integrationspauschale bis hin zu
den Auswirkungen des zunehmenden 
Online-Handels auf die Innenstädte und
Ortszentren. Die AG parteiloser Bürgermeis-
ter/innen NRW kommt zweimal im Jahr zu-
sammen.

Z
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ereits mit ihrem Koalitionsvertrag haben die regie-
rungstragenden Parteien deutlich gemacht, dass

die Verbesserung der frühkindlichen bildung im fokus
der neuen landesregierung steht. die bildungschancen
der Kinder - unabhängig von ihrer Herkunft - zu verbes-
sern, ist ein zentrales Ziel der landesregierung. Wir wol-
len allen Kindern in nordrhein-Westfalen gute start-
chancen ermöglichen und Perspektiven für einen
erfolgreichen lebensweg eröffnen. 
dabei ist eine starke frühkindliche bildung und 
betreuung unverzichtbar. und dafür brauchen wir grö-
ßere anstrengungen in nordrhein-Westfalen als bisher.
Wir haben unmittelbar nach der regierungsübernah-
me gehandelt. in einer enormen finanziellen Kraftan-
strengung haben wir ein Kita-träger-rettungspro-
gramm mit einem gesamtvolumen von einer halben
Milliarde euro allein aus landesmitteln aufgelegt und
so die drohende abgabe von Kita-trägerschaften abge-
wendet. Wir wollen die wichtige Vielfalt der Kindergar-
tenlandschaft in nrW erhalten. 
Wir wissen, dass das rettungsprogramm nur eine 
erste Maßnahme sein kann. in einem zweiten schritt
werden wir für eine dauerhaft auskömmliche finan-
zierung sorgen und das Kinderbildungsgesetz refor-
mieren - in enger Zusammenarbeit mit allen akteuren
im land. für den weiteren Prozess ist uns wichtig, dass
wir ihn gemeinsam und in Partnerschaft mit allen 
beteiligten akteuren gestalten. 
für eine nachhaltige und dauerhaft tragfähige reform

hand in hand mit den Kommunen will das land die Betreuungs-
infrastruktur für ein- bis sechsjährige ausbauen und durch reform 
des Finanzierungssystems auf eine solide grundlage stellen

B

Frühkindliche Bildung stärken

des paritätisch angelegten finanzierungssystems be-
darf es aber vor allem einer engen abstimmung 
zwischen land und Kommunen. Wir setzen darauf,
dass die Kommunen ihrer großen Verantwortung im
bereich der Kindertagesbetreuung auch in Zukunft in
angemessener Weise entsprechen. deshalb führen wir
intensive gespräche insbesondere mit den kommuna-
len spitzenverbänden und streben einen Konsens über
die grundlagen einer reform des Kinderbildungsge-
setzes an.

Prioritäten und Eckpunkte dabei setzen wir Prio-
ritäten und gehen von folgenden Überlegungen und
eckpunkten aus:

• Wir wollen grundsätzlich an einem pauschalierten fi-
nanzierungssystem festhalten.

• seit langem ist bekannt, dass die Kindertageseinrich-
tungen unterfinanziert sind. die zu geringe jährliche
steigerung der Kindpauschalen hat in den vergange-
nen Jahren zu einer erheblichen schieflage geführt.
diese und die damit einhergehende strukturelle un-
terfinanzierung des systems müssen beseitigt wer-
den. das erfordert eine anpassung der Pauschalen an
die tatsächlich eingetretene Kostenentwicklung.

• Künftig muss diese auskömmlichkeit im finanzie-
rungssystem auf gesetzlicher grundlage verlässlich
und dauerhaft gesichert werden. deshalb schlagen
wir vor, die Pauschalfinanzierung künftig mit einem

Andreas Bothe ist 
staatssekretär im nrW-
Ministerium für Kinder,
familie, flüchtlinge 
und integration
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index an die reale entwicklung der Personal- und
sachkosten anzupassen.

• die Höhe der Pauschalen muss zudem den Vorgaben
beispielsweise zur Personalausstattung, zu den grup-
pengrößen oder zu Verfügungs- und leitungszeiten
entsprechen. das heißt, die gesetzlichen standards
müssen durch die finanzausstattung auch tatsäch-
lich realisiert werden können.

• das pauschale finanzierungssystem muss stark ver-
einfacht werden. diverse Zusatzpauschalen müssen
zusammengefasst und in die grundfinanzierung in-
tegriert werden.

• das letzte Kita-Jahr vor der einschulung bleibt bei-
tragsfrei. Vor weiteren schritten zur beitragsfreiheit
muss eine bessere und qualitätsvolle Kita-finanzie-
rung Priorität haben, denn alles auf einmal geht nicht.

Auskömmlich und planbar auf der grundlage die-
ser Ziele und eckpunkte führen wir mit den trägern und
Kommunen, mit beschäftigten und elternvertretungen
einen dialog über die künftige ausgestaltung des fi-
nanzierungssystems und der Pauschalen. denn wir
wollen nicht nur „kosmetische“ Veränderungen des Ki-
biz vornehmen, sondern das gesetz grundsätzlich
überarbeiten, verbunden mit einer qualitativen steige-
rung und einer „langzeitperspektive“.
die kommunalen spitzenverbände haben im septem-
ber 2016 einen Vorschlag zur Veränderung der Pau-
schalfinanzierung gemacht. im Mittelpunkt steht die
umstellung der Kindpauschalen auf eine differenzie-
rung nicht mehr nach gruppenformen, sondern nach
dem alter der Kinder. die Höhe der Pauschalen würde
sich dann nicht mehr nach den gruppenformen unter-
scheiden, sondern nach unterdreijährigen und Über-
dreijährigen. dieser Vorschlag wird in den weiteren 
diskussionen gewiss eine rolle spielen.
träger und einrichtungen dringen auf mehr Planungs-
sicherheit und Verlässlichkeit der finanzierungsstruk-
turen. Wenn eine dauerhafte absicherung und größere
Planungssicherheit für die träger von Kindertagesein-
richtungen eher durch eine grundfinanzierung nach
größe der einrichtung in Kombination mit ergänzen-
den Pauschalen, die sich nach belegung und betreu-
ungszeiten richten, erreicht werden kann, als durch ein
rein belegungsabhängiges finanzierungssystem, und
wenn auch die anderen akteure einen solchen Vor-
schlag präferieren, sind wir zur diskussion bereit.

Fokus auf Qualität Mit den Qualitätsverbesserun-
gen ist der reformprozess aber noch nicht abgeschlos-
sen. eine auskömmliche anpassung der finanzierung
anhand der genannten leitlinien verbessert faktisch
zwar bereits deutlich die bedingungen für mehr Quali-
tät in der Kindertagesbetreuung gegenüber den gegen-
wärtigen Verhältnissen im unterfinanzierten system.
Wir wollen auf dieser grundlage jedoch weitere quali-
tative Verbesserungen in angriff nehmen.
bei der Qualitätsentwicklung bildet für uns die Weiter-

Frühkindliche Bildung 
in Kitas und in der Tages-
pflege braucht bessere
Rahmenbedingungen

entwicklung der alltagsintegrierten sprachbildung ei-
nen wichtigen schwerpunkt. Viele Kitas leisten hier be-
reits vorbildliche arbeit. aber wichtig ist uns, eine qua-
litativ gute sprachbildung und sprachförderung in
allen Kitas verbindlich sicherzustellen.
auch werden wir uns damit beschäftigen, wie wir Öff-
nungszeiten flexibilisieren können und auch andere
betreuungsangebote unterstützen können, die zum
beispiel manche eltern für randzeiten, schicht- oder
nachtdienste brauchen.

Sicherer Übergangder Zeitplan zur umsetzung der
reform wird in hohem Maße davon abhängen, welche
Zeit wir brauchen, um uns mit den anderen akteuren
und insbesondere zwischen land und kommunalen
Partnern zu verständigen. Klar ist auch: die einführung
neuer finanzierungsstrukturen bedarf eines zeitlichen
Vorlaufs für die praktische umsetzung von Verände-
rungen. 
auch hierüber wollen wir uns mit den Partnern ver-
ständigen. denn eine solche umstellung muss sorgfäl-
tig erfolgen und braucht Vorlaufzeit, damit die kom-
munale ebene und die einrichtungen sich in der
Kindergartenplanung frühzeitig auf veränderte rah-
menbedingungen einstellen können.
bis einschließlich des Kindergartenjahrs 2018/2019
greifen neben dem Kita-träger-rettungsprogramm ver-
schiedene zusätzliche Maßnahmenpakete, für die wir
einen nahtlosen anschluss in enger abstimmung mit
kommunalen spitzenverbänden und trägern sicher-
stellen werden. 
die reform des Kinderbildungsgesetzes und die Ver-
besserung der rahmenbedingungen in der frühkindli-
chen bildung sind eine große aufgabe und die er-
wartungen sind sehr hoch. sie gehen bei den unter-
schiedlichen akteuren teilweise in unterschiedliche
richtungen. Von keiner seite werden Maximalforde-
rungen durchzusetzen sein. doch am ende dieses Pro-
zesses wird eine finanzarchitektur stehen, die allge-
mein akzeptiert wird, mit der die träger wieder
verlässlich planen können und die für die Kinder, die 
eltern, das Personal sowie die träger gleichermaßen
gute rahmenbedingungen gewährleistet. ◼
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THEMA KIBIZ-REFORM

er diözesancaritasverband Münster ist als spit-
zenverband unter anderem zuständig für 730

tageseinrichtungen für Kinder. diese befinden sich
sowohl in kirchengemeindlicher trägerschaft als
auch in trägerschaft von ortscaritasverbänden oder
in sonstiger trägerschaft.
durch das angebot der fachberatung für träger und
einrichtungen wie auch durch ein differenziertes
fort- und Weiterbildungsangebot wird die direkte
arbeit der Kindertageseinrichtungen durch den di-
özesancaritasverband Münster unterstützt und ge-
meinsam mit den Personen vor ort qualitativ wei-
terentwickelt. 
als spitzenverband für diese tageseinrichtungen ist
es ein anliegen, dass rahmenbedingungen für die
einrichtungen geschaffen werden, die diese befähi-
gen, ihren bildungs-, betreuungs-, und erziehungs-
auftrag zu erfüllen. daher sollten aus sicht des di-
özesancaritasverbandes mehrere aspekte bei einer
reform der aktuellen gesetzesstruktur berücksich-
tigt werden.

Verlässliche Finanzausstattung Ziel eines neu-
en gesetzes muss eine auskömmliche und verlässli-
che finanzierung der arbeit in den tageseinrichtun-
gen für Kinder sein. unter dem bisherigen gesetz
ist über Jahre ein erhebliches defizit entstanden.
durch zusätzlich bereitgestellte Mittel konnte eine
entlastung für die träger der Kindertageseinrich-
tungen herbeigeführt werden. dennoch bedarf es
einer neuen oder zumindest grundlegend überar-
beiteten finanzierungsgrundlage, sodass die träger

von Kindertageseinrichtungen den zunehmenden
anforderungen, die an sie gestellt werden, gerecht
werden können. 
eine auskömmliche finanzierung sollte sich orien-
tieren an realistischen Personal- wie auch sachkos-
ten und eine angemessene jährliche steigerungsra-
te einschließen. Hier sollten der bund, das land
nordrhein-Westfalen und die Kommunen gemein-
sam eine auskömmliche struktur schaffen, die ne-
ben dem quantitativen ausbau der tageseinrichtun-
gen besonders den qualitativen ausbau zum Ziel
hat. Zudem sollte diese struktur so beschaffen sein,
dass der aktuell hohe Verwaltungsaufwand - be-
dingt durch unterschiedliche sonderförderungen -
deutlich verringert wird, um auch auf diese Weise
das system zu entlasten.

Am Bedarf orientiert die inklusive ausrichtung
eines bildungs-, erziehungs- und betreuungsange-
botes trägt mit dazu bei, dass Kinder - unabhängig
von ihrer sozialen Herkunft, ihrem kulturellen Hin-
tergrund oder einer möglichen behinderung - ihrem
bedarf entsprechend gefördert werden. das Kindes-
wohl vorausgesetzt, sollte sich dieses angebot auch
am bedarf der familien ausrichten, um die Verein-
barkeit von familie und beruf zu ermöglichen. 
um hierfür die notwendige flexibilität in den tages-
einrichtungen - beispielsweise in gestalt flexibler
Öffnungszeiten - bieten zu können, bedarf es ent-
sprechender ressourcen wie etwa zusätzliches Per-
sonal, um längere Öffnungszeiten zu realisieren.
das Wunsch- und Wahlrecht der eltern sollte eben-

Für den diözesancaritasverband Münster muss 
ein neues Kinderbildungsgesetz vor allem den 
Personalbedarf sowie die absehbare jährliche 
Kostensteigerung realistisch abbilden 

d

Multiprofessionelle
Teams für 
ganzheitliche Arbeit

Die AUtoRiN
Daniela Surmann 
ist referentin für 
tageseinrichtungen
für Kinder beim 
Caritasverband für
die diözese Münster
e. V.

Sprachliche Förderung 
gehört neben der Erziehung

zu sozialem Verhalten zu
den wichtigsten Aufgaben

der Kindergärten
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falls berücksichtigt werden. ein entsprechend aus-
gerichtetes betreuungsangebot würde die Chan-
cen- und bildungsgerechtigkeit für alle Kinder erhö-
hen.

Fachkraft-Kind-Schlüssel die Qualität der päda-
gogischen arbeit in den tageseinrichtungen ist maß-
geblich von der Personalausstattung abhängig. die
frage nach dem fachkraft-Kind-schlüssel muss unter
mehreren aspekten betrachtet werden. Zum einen
ist der anteil von Kindern unter drei Jahre und über
drei Jahre in einer gruppe relevant. Zum anderen die
frage, wie Kinder mit besonderem unterstützungs-
bedarf, die beschaffenheit des sozialraumes oder
sonstige besondere anfordernisse berücksichtigt
werden. 
die personelle ausstattung in den tageseinrichtun-
gen sollte so sein, dass ausfälle - bedingt durch Krank-
heit, urlaub oder fortbildung - aufgefangen werden
können sowie das Verhältnis von anwesenden Kin-
dern zu pädagogischen Mitarbeiter*innen angemes-
sen ist. dies würde maßgeblich zur sicherung eines
kontinuierlichen bildungs-, erziehungs- und betreu-
ungsangebots beitragen. Was als angemessen gilt im
Hinblick auf den bildungs-, betreuungs- und erzie-
hungsauftrag, wäre im Vorfeld zu klären.

Multiprofessionelle Teams grundlage einer
hochwertigen arbeit in den tageseinrichtungen für
Kinder sind gut ausgebildete Mitarbeiter*innen. die
ausbildungsinhalte dieses berufsfeldes sollten da-
hingehend in den blick genommen werden, ob sie

noch mit den anforderungen in der Praxis überein-
stimmen. ebenfalls sollten Mittel zur sicherung von
nachwuchskräften in das system fließen, welche
die aus- und Weiterbildung fördern und unterstüt-
zen. 
Mit blick auf die heutigen anforderungen in den ein-
richtungen ist der einsatz unterschiedlicher berufs-
gruppen - multiprofessionelle teams - in diesem be-
reich stark zu befürworten. denn dies würde die
entwicklung ganzheitlicher arbeit in den einrich-
tungen positiv beeinflussen. 
angesichts der großen bandbreite neuer themen-
felder wie etwa digitaler Wandel und die sich daraus
ergebenden aufgaben für die einrichtungen sowie
angesichts der immer längeren anwesenheit der
Kinder erscheint es sinnvoll, auch andere berufs-
gruppen für dieses arbeitsfeld zu gewinnen. dies
bedeutet nicht den Wegfall pädagogischer fachkräf-
te, sondern eine ergänzung der aktuellen teams in
den tageseinrichtungen um weitere fachpersonen
für diesen bereich. 
Hierfür wäre zu klären, wie Zugangsvoraussetzungen
für Quereinsteiger*innen geschaffen werden könnten
und in welchem umfang eine Personalvereinbarung
angepasst werden müsste. die Zusammenarbeit un-
terschiedlicher Professionen in den tageseinrichtun-
gen würde sicherlich einer begleitung von außen - et-
wa in gestalt von fachberatung, fortbildung und
supervision - erfordern, um die Kooperation der unter-
schiedlichen Professionen zu unterstützen.

Angemessene Freistellung die leitungskräfte in
den tageseinrichtungen verantworten ein breites
aufgabenspektrum und sichern durch ihre schlüssel-
funktion die qualitative arbeit in den einrichtungen.
ihnen obliegt es, das pädagogische Handeln zu pla-
nen und zu organisieren. sie sind in Kooperation mit
dem träger und den Mitarbeiter/innen zuständig für
die entwicklung und umsetzung der pädagogischen
Konzeption und deren Weiterentwicklung. 
die unterschiedlichen aspekte des Personalmana-
gements wie beispielsweise Personalführung, -wei-
terentwicklung oder -planung verantworten sie
ebenso wie die Kooperation und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit den eltern und dem träger einer

Erzieher/innen 
brauchen gute 
Ausbildung und 
regelmäßige Fort-
bildung, um ihrer
Aufgabe gerecht 
werden zu könnenFO

TO
: K
AT
H
RI
N
 M

Ü
LL
ER
 / 
KR

EI
S 
SO

ES
T 



THEMA KIBIZ-REFORM

18 STÄDTE- UND GEMEINDERAT 5/2018

einrichtung. durch sie wird eine Vernetzung in den
sozialraum gesichert, um auf diese Weise die Kinder
und familien adäquat unterstützen und begleiten
zu können. 
Zum weiteren aufgabenspektrum gehören die be-
triebsführung und das Wahrnehmen von Verände-
rungen, um die Planung und organisation der ta-
geseinrichtung gegebenenfalls entsprechend anzu-

passen. die besondere Position der leitung hat 
somit erheblichen einfluss auf die Qualität der 
arbeit in der tageseinrichtung. um diese aufgaben
in vollem umfang erfüllen zu können, bedarf es ent-
sprechender rahmenbedingungen und ressourcen. 
dies könnte unter anderem eine festgelegte stun-
denzahl sein, während derer die leitung jeder ein-
richtung für diese aufgaben freigestellt ist. Je nach
größe der einrichtung und unter berücksichtigung
weiterer Parameter im Hinblick auf den sozialraum,
auf Kinder mit besonderem förderbedarf und Ähn-
liches müssten diese Zeitkontingente unterschied-
lich groß sein. 

Sprache und Kommunikationdie tageseinrich-
tung für Kinder ist in der Verantwortung, die kindli-

che sprachentwicklung zu unterstützen und durch
eine sprachanregende umgebung die sprachbil-
dung der Kinder in den pädagogischen alltag zu in-
tegrieren. die pädagogischen fachkräfte spielen
hier eine entscheidende rolle. als sprachvorbild tra-
gen sie diesbezüglich Verantwortung. Parallel dazu
haben sie den alltag in der tageseinrichtung spra-
chanregend zu gestalten und die freude der Kinder
an Kommunikation zu wecken. 
als notwendige aspekte im Hinblick auf sprachbil-
dung und -förderung wären ein differenzierter blick
auf jedes Kind, die notwendige fachkenntnis der Mit-
arbeiter*innen wie auch ein aussagekräftiges doku-
mentationsverfahren zu nennen. Hierfür wurden mit
der Kibiz-revision im Jahr 2014 gute grundlagen ge-
schaffen. diese sollten beibehalten und weiterver-
folgt werden. die daraus hervorgegangenen beobach-
tungsinstrumente haben sich in der Praxis vielfach
bewährt. Hier sollte statt einer möglichen neuerung
das Vorhandene evaluiert und weiterentwickelt wer-
den, um Kontinuität in die alltagsintergierte sprach-
bildung und auch -förderung zu bringen.

Über-Mittag-Betreuung durch den quantitati-
ven ausbau der tageseinrichtungen in nrW haben
sich die anforderungen an die räumlichen gegeben-
heiten stark verändert. die aktuellen gesetzlichen
Vorgaben regeln lediglich die anzahl von Quadrat-
metern pro gruppe sowie der vorzuhaltenden ne-
ben- und Mehrzweckräume. 
darüber hinaus bedarf es regelungen zu räumlich-
keiten für die betreuung über die Mittagszeit, zu
speiseräumen wie auch zu raumprogrammen für
Küchen und Vorratshaltung, die in ihrer größe und
ausstattung die anzahl von Kindern, die über die
Mittagszeit betreut werden, berücksichtigen. das
Mittagessen sollte den Kindern Zeit für gespräche,
das Vermitteln von tischkultur und die Möglichkeit,
zur ruhe zu kommen, bieten. diese aspekte machen
ein entsprechendes raumkonzept notwendig. ◼

Zur kindgerechten Ganz-
tagsbetreuung gehört ein
gesundes Mittagessen in
der Gruppe
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Günter Haurand. Darstellung 7. Auflage 2018,
286 Seiten, kartoniert, Format 16,5 x 23,5 cm,
ISBN 978-3-8293-1366-7, 39 Euro inkl. MwSt.
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG,
Wiesbaden, Tel. 0611-88086-0, Fax. 0611-
88086-66, info@kommunalpraxis.de, www.
kommunalpraxis.de
Der Praxis-Kommentar behandelt in der 7. aktuali-
sierten Auflage sowohl das Landeshundegesetz
Nordrhein-Westfalen als auch die bundesrecht-
lichen Regelungen zur Hundehaltung. Berücksichtigt
werden die neuere Rechtsprechung und Literatur.
Kompakt und praxisnah werden die Regelungen zur
Hundehaltung erläutert, wie diese in der Praxis zu

handhaben sind und welche Vorschriften - wie 
z. B. Anzeigepflicht, Sachkundebescheinigung,
Kennzeichnung, Erlaubnispflicht, sichere Unter-
bringung, Anleinzwang, Maulkorbzwang, Haft-
pflichtversicherung - besonders beachtet werden
müssen.
Anschaulich informiert die Ausgabe über alle we-
sentlichen Einzelvorschriften des Landes sowie
über einschlägige bundesrechtliche Regelungen,
wie z. B. das Tierschutzgesetz, die Einfuhrvor-
schriften für gefährliche Hunde oder die Tier-
schutz-Hundeverordnung. Ein Anhang mit Hilfen
zur Formulierung von Entscheidungen, der
Durchführungsverordnung und dem Gebühren-

verzeichnis zum Landeshundegesetz rundet die
Darstellung ab.
Der Praxis-Kommentar eignet sich für die gesam-
te Kommunalverwaltung, Polizei- und Ordnungs-
behörden, Gerichte und Rechtsanwälte, Hunde-
züchter und Hundeausbilder, jede(n) Hundehalter
(in), Tierasyle, kurz sämtliche mit Hunden befass-
ten Institutionen und Personen im Land Nord-
rhein-Westfalen.
Der Verfasser, Günter Haurand, Regierungsdi-
rektor, ist Dozent für Polizei- und Verwaltungs-
recht, Kommunal- und Ordnungswidrigkeiten-
recht an der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung Nordrhein-Westfalen. Az.: 15.0.5

Landeshundegesetz Nordrhein-Westfalen
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Neues KiBiz muss auf
Dauer angelegt sein 

aus sicht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes sollte ein neues 
Kitagesetz vor allem die Kita-Finanzierung neu regeln und 
damit eine gute arbeit von kleinen und freien trägern nachhaltig sichern

er Paritätische lV nrW vertritt als spitzenver-
band der freien Wohlfahrtspflege die interessen

von rund 1.150 trägern von mehr als 1.500 tagesein-
richtungen für Kinder. Über 850 elterninitiativen ge-
hören dazu. Mit angeboten der fachberatung, der be-
triebswirtschaftlichen unterstützung sowie vielfälti-
ger fort- und Weiterbildung unterstützt der Verband
seine Mitglieder bei der Wahrnehmung des bildungs-,
erziehungs- und betreuungsauftrags und bei der 
kontinuierlichen Qualitätsentwicklung. der Verband
setzt sich für die schaffung derjenigen rahmenbe-
dingungen ein, die für eine gute Qualität der arbeit

mit den Kindern und ihren familien benötigt werden. 
das Kinderbildungsgesetz (Kibiz) ist - obwohl noch
gar nicht so lange in Kraft - schon in die Jahre gekom-
men. genauer gesagt hat sich die finanzierungsar-
chitektur in vielerlei Hinsicht als unpassend erwie-
sen. die inhaltlichen aspekte - etwa die Vorstellung,
was ein Kind ist, der bildungsbegriff, das Konzept und
die Praxis alltagsintegrierter sprachbildung - wurden
in den zurückliegenden Jahren erfolgreich im Kon-
sens aller beteiligten ausgearbeitet. allerdings man-
gelt es an einer auskömmlichen, transparenten, ein-
fachen und nachhaltigen finanzierung.

DeR AUtoR
martin Künstler 
ist fachgruppen-
leiter Kinder und 
familie beim 
Paritätischen lV
nrW

Unter Dreijährige brauchen
viel Aufmerksamkeit, 

Zuwendung und Pflege 
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Von anfang an war das Kinderbildungsgesetz unterfi-
nanziert. so wurden die Personalkosten berechnet auf-
grund von daten aus dem Jahr 2005 - nicht aus solchen
des Jahres 2008, als das Kibiz in Kraft trat. Verschärft
wurde dies durch eine gänzlich unzureichende dyna-
misierung der Pauschalen von 1,5 Prozent pro Jahr. die
Kostensteigerungen insbesondere der Personalkosten
lagen in allen folgenden Jahren deutlich über diesem
Wert. Kostenerhöhende neue anforderungen bei den
sachkosten wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. so
ist bis 2016 eine finanzierungslücke von rund 15 Pro-
zent der gesamtkosten entstanden.

Zusätzliche Anforderungen die mit den revisio-
nen 2011 und 2014 zusätzlich zur Verfügung gestell-
ten Mittel waren mit neuen, ebenfalls unterfinan-
zierten anforderungen verbunden - etwa zusätzliche
u3-Pauschalen. der ausstieg der Kommunen aus der
Mitfinanzierung dieser neuen finanzierungsbe-
standteile - beispielsweise die zusätzlichen u3-Pau-
schalen - hat außerdem dazu geführt, dass die Kom-
plexität und der bürokratische aufwand stark
zugenommen haben - abgesehen davon, dass der an-
teil in der finanzierung fehlt. 
Kleine träger sind überdies in diesem system von
Pauschalen besonders gefährdet. denn sie können
die mit zunehmender berufserfahrung steigenden
Personalkosten nicht ausgleichen über eine größere
belegschaft mit der entsprechenden natürlichen
fluktuation und dadurch einer geringeren belastung
mit Personalkosten.

Reform tut not die unterfinanzierung und vor al-
lem die im Kibiz angelegten Probleme bei der steue-
rung der finanzierung sind ausreichende gründe für
eine grundlegende reform. diese muss sicherstellen,
dass die finanzierung aufgabengerecht und aus-
kömmlich, transparent und nachhaltig ist. die be-
stimmung der auskömmlichkeit setzt zunächst eine
einigung darüber voraus, was finanziert werden soll
und in welchem umfang:
•  Von zentraler bedeutung sind die Personalstan-

dards, da die Personalkosten 85 bis 90 Prozent der
gesamtkosten ausmachen. die standards müssen
unter berücksichtigung der zu bewältigenden auf-
gaben festgelegt werden. die empfehlungen der
bertelsmann stiftung geben hier eine gute orien-
tierung1. 

•  im besonderen sind die mit der entwicklung inklu-
siver Kitas verbundenen Herausforderungen zu be-
rücksichtigen, und die schaffung mulitprofessionel-
ler teams ist zu ermöglichen. der besonderen
bedeutung der leitung entsprechend muss die frei-
stellung für das leitende Personal geregelt werden.2

• Kindertageseinrichtungen werden auch für die aus-
bildung von fachkräften in dem arbeitsfeld ge-
braucht. es muss sichergestellt werden, dass auch
die Übernahme dieser aufgabe angemessen in die
finanzierung einfließt. beispielhaft seien die be-
schäftigung von berufspaktikant/innen oder die
schaffung von stellen für eine praxisintegrierte
ausbildung (Pia) genannt.

• grundsätzlich müssen alle Kostenarten berücksich-
tigt werden. Hierzu muss auch über die anzuerken-
nenden sachkosten eine einigung erzielt werden.
fachberatung, administrative aufgaben, Qualitäts-
management, datenschutz und vieles mehr gehören
hierzu. nicht zu vergessen sind die investitionen, der
erhaltungsaufwand und die Miete für die räume.

Pro Spitzabrechnung die spitzabrechnung we-
nigstens der Personalkosten ist für die träger - be-
sonders für kleine wie etwa elterninitiativen - die si-
cherste form der finanzierung. da dieser Weg für
Politik, Verwaltung und große teile der freien Wohl-
fahrtspflege aus teils nachvollziehbaren gründen
keine wirkliche option darstellt, sind anforderungen
an die Konstruktion von Pauschalen zu stellen:

• die vereinbarten Kostenbestandteile müssen mit
aktuellen geldwerten beziffert werden. so sollten
beispielsweise für die Personalkosten zum Zeit-
punkt der festlegung aktuelle Kgst-richtwerte zu-
grunde gelegt werden.

• die Pauschalen müssen auch unter berücksichti-
gung heterogener Kostenstrukturen, die auch durch
die größe von trägern und einrichtungen bedingt
sind, auskömmlich sein. eine sockelfinanzierung
mit einer grundpauschale bezogen auf 35 betreu-
ungsstunden pro Woche - in abhängigkeit von der
größe der einrichtung und ergänzt durch nachfra-
gebasierte anteile - wäre sicherlich eine aussichts-
reiche Variante.

• Mehraufwendungen aufgrund besonderer anforde-
rungen - beispielsweise die von der Heimaufsicht
geforderten höheren Personalstandards in den
Waldkindergärten - müssen aufgenommen werden.

• die dynamisierung der Pauschalen muss für den
Personalkostenanteil zeitnah orientiert am tarifver-
trag Öffentlicher dienst (tVöd) sue und für den
sachkostenanteil orientiert an den entsprechenden
Preisindizes des landesamtes für statistik nrW er-
folgen.

sollte es nicht gelingen, auf diesem Weg zu einer be-
lastbaren, die heterogene Kostenstruktur angemes-
sen berücksichtigenden finanzierung zu gelangen -
erst zu beurteilen, wenn konkrete Werte vorliegen -,
muss zwingend ein system der spitzabrechnung der
Personalkosten geprüft werden.
Zu guter letzt sind die trägeranteile kritisch zu über-
prüfen. Wenn man schon nicht den ausführungen

Kontakt
Der Paritätische 
LV NRW 
Martin Künstler
Loher Str. 7 
42283 Wuppertal
Tel. 0202-2822-254
Mobil 0172-2165072
Fax 0202-2822-201
E-Mail: 
kuenstler@paritaet-
nrw.org 
Internet; www.
paritaet-nrw.org 

� bock-famulla, Kathrin und strunz, eva „Qualitätsausbau in Kitas 2016“,
gütersloh (bertelsmannstiftung), Juni 2016

2 boch-famulla, Kahtrin; struns, eva; Münchow, anne „Qualitätsausbau
in Kitas 2017“, gütersloh (bertelsmannstiftung), Juni 2017
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Prof. dr. dr. reinhard Wiesner folgen will3, dass trä-
geranteile mit der einführung des rechtsanspruchs
auf betreuung für ein- und Zweijährige rechtlich
überholt sind, muss man dennoch sicherstellen, dass
träger eine realistische Chance haben, die von ihnen
erwarteten anteile entsprechend ihrer einnahmen
zu aufzubringen.

Mehr Transparenz Zur transparenz gehört, dass
das neue system möglichst einfach zu verstehen und
der bürokratische aufwand bei der umsetzung über-
schaubar ist. so wäre es sicherlich hilfreich, wenn die
kindbezogenen Pauschalen sich ausschließlich am
alter - Ü3 oder u3 - und an den betreuungszeiten - 35
oder 45 Wochenstunden - orientierten. 
allerdings muss dann die gruppengröße und die fra-
ge der Überbelegung anders geregelt werden. Zur
transparenz gehört auch, dass die heute verdeckten
finanzierungsbestandteile die bei einer auskömmli-

chen finanzierung nicht anfallen sollten - etwa die
von Kommunen übernommenen trägeranteile oder
die Zufinanzierungen von trägern - ermittelt werden.
die Halbwertzeit der gesetze zur finanzierung und
zur ausgestaltung der tageseinrichtungen für Kinder
in nrW - Kindergartengesetz, gesetz über tagesein-
richtungen für Kinder und Kinderbildungsgesetz -
nimmt stetig ab. War das Kindergartengesetz noch
27 Jahre in Kraft und das gtK immerhin 17 Jahre lang,
wird das Kibiz bei seiner ablösung gerade einmal
zwölf Jahre geschafft haben.

Qualität im Vordergrund da jedes grundlegende
gesetzgebungsverfahren für erhebliche unruhe im
arbeitsfeld sorgt, ist es an der Zeit, ein auf dauer an-
gelegtes nachhaltiges finanzierungssystem zu schaf-
fen. im Zentrum aller anstrengungen, den elemen-
tarbereich gut aufzustellen, muss die Qualität der
leistungen für die Kinder und ihre familien stehen.
dies ist ohne auskömmliche, transparente und nach-
haltige finanzierung auf dauer nicht denkbar. bil-
dung, erziehung und betreuung sind eine gesell-
schaftliche aufgabe, die aus öffentlichen Mitteln
finanziert werden muss. 
die leistungen, die von tagesseinrichtungen erwar-
tet werden, müssen mit den verfügbaren ressourcen
zu erbringen sein. Können die ressourcen nicht in an-
gemessenem umfang zur Verfügung gestellt wer-
den, sind bei den leistungserwartungen abstriche zu
machen. ein gesetz, dass den hier aufgeführten er-
wartungen gerecht wird, kann nicht „'mal eben im
Vorbeigehen“ entwickelt werden. der zur Verfügung
stehende Zeitrahmen muss dringend geklärt werden.
dann muss konzentriert und engagiert an einer lö-
sung gearbeitet werden. die Übergangssituation ist
zügig zu beenden. doch gründlichkeit geht auch hier
vor schnelligkeit. ◼

3 Prof. dr. dr. reinhard Wiesner, „gutachten zum reformbedarf bei der 
finanzierung der Kindertagesbetreuung“, berlin, Januar 2016

Damit Kinder mit 
Behinderung dieselben
Chancen haben wie 
andere Kinder, müssen 
sie in der Betreuung 
besonders gefördert 
werden
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m 12. April 2018 tagte der StGB NRW-Ausschuss

für Jugend, Soziales und Gesundheit im Düssel-

dorfer Landtag. Nach Begrüßung durch Landtagspräsi-

dent André Kuper (Foto vorn Mitte) und einem Vortrag

von Staatssekretär Andreas Bothe (Foto 6. v. li.) aus

dem NRW-Jugendministerium über die Ziele der Lan-

desregierung in den Bereichen Jugend und Soziales dis-

kutierte der Ausschuss schwerpunktmäßig die anste-

hende Reform des Kinderbildungsgesetzes und die kom-

munalen Erwartungen an die Neustrukturierung der

Kinderbetreuung.
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ie Kibiz-reform, die am 01.08.2013 in Kraft trat,
wurde buchstäblich mit heißer nadel gestrickt.

obwohl seit dem 01.08.2013 jedes Kind in deutsch-
land einen anspruch auf einen betreuungsplatz hat,
sei es in der Kindertagespflege oder in einer Kinder-
tageseinrichtung, fand das arbeitsfeld der Kinderta-
gespflege nicht ausreichend berücksichtigung. 
daher begrüßt der landesverband Kindertagespflege
nrW e. V. die reform des Kibiz ausdrücklich. die Kin-
dertagespflege ist im Kibiz in § 4 Kindertagespflege, 
§ 13 frühkindliche bildung, § 17 förderung in Kinder-
tagespflege, § 21b landeszuschuss für zusätzlichen
sprachförderbedarf sowie § 22 landeszuschuss für
Kinder in Kindertagespflege fest verankert. die Kin-
dertagespflege hat in den zurückliegenden Jahren ge-
rade in nordrhein-Westfalen einen Zuwachs zu ver-

Von der anstehenden KiBiz-reform erwartet der 
landesverband Kindertagespflege nrW vor allem 
einen impuls zur Qualifizierung und eine aufwertung 
gegenüber der Betreuung in tagesstätten

d

Kindertagespflege hat sich neben Kindertagesstätten 
zu einem gleichwertigen und zuverlässigen 
Bildungs- und Betreuungsangebot entwickelt
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Tagespflege wichtige Säule
im Betreuungssystem

zeichnen. die Zahlen des statistischen bundesamtes
bezüglich der Kinder, die sich in Kindertagespflege
oder in Kindertageseinrichtungen befinden, zeigen
deutlich, dass die Kindertagespflege eine wichtige
säule im betreuungssystem von nrW darstellt:

1. die anzahl der Kindertagespflegepersonen ist von
43.470 auf 43.955 angestiegen, davon waren zum
stichtag 31.3.2017 in nrW 14.271 Kindertagespfle-
gepersonen tätig.

2. die anzahl der männlichen Kindertagespflegeper-
sonen stieg von 1.441 auf 2.271.

3. es befanden sich zum stichtag 31.3.2017 insgesamt
51.663 Kinder in Kindertagespflege, davon 41.518
unter drei Jahre. 

4. 31,35 Prozent aller Kinder unter drei Jahre, die ein
öffentlich gefördertes Kindertagesbetreuungsan-
gebot in anspruch nehmen, werden in Kinderta-
gespflege versorgt. 

5. es gibt einen trend zur großtagespflege, besonders
in nrW.

der landesverband Kindertagespflege nrW möchte
in der Kibiz- reform, die ja grundlegend sein soll, die
bedeutung der Kindertagespflege für die Kinderta-
gesbetreuung in nrW in folgenden Punkten stärker
berücksichtigt sehen:

• Kindertagespflegepersonen müssen in nrW lan-

wie zuhause 
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desweit dieselbe Qualifikation erhalten. der lan-
desverband verweist hierbei auf den Koalitions-
vertrag von Cdu und fdP, nach dem Kindertages-
pflegepersonen eine kompetenzorientierte Quali-
fizierung durchlaufen sollen, diese empfehlung
sollte bestandteil des Kibiz sein.

• es müssen mehr Plätze für Kinder in Kindertages-
pflege geschaffen werden - für Kinder bis drei 
Jahren, aber auch für schulkinder. Kinder in Kinder-
tagespflege haben ein recht auf betreuung in Kin-
dertagespflege bis zum vollendeten 13. lebensjahr.
Hier erwartet der landesverband, das Wunsch- und
Wahlrecht der eltern nach § 3a Kibiz deutlicher zu
achten.

• die Großtagespflege in nrW hat einen rasanten
ausbau erfahren, der nicht unbedingt zur Qualität
in der Kindertagespflege beitrug, sondern vielmehr
Qualitätsstandards aufweichte. Hier ist der landes-
verband dabei, einen Qualitätskatalog zur Kinder-
tagespflege zu erstellen. die daraus resultierenden
forderungen sollten in einer Kibiz-reform berück-
sichtigt werden.

• die anforderungen an die Fachberatung in Kinder-
tagespflege steigen (siehe schaubild unten) und
somit auch die Vorbereitung der fachberatung auf
dieses arbeitsfeld. Hier erwartet der landesver-
band, dass eine gemeinsame formulierung gefun-
den werden kann, die sicherstellt, dass analog zu
den Kindertageseinrichtungen eine fachberatung
nur für die Kindertagespflege zur Verfügung steht.

• fachberatung in Kindertagespflege ist ein komple-
xes arbeitsfeld mit einer Vielzahl von aufgabenbe-
reichen, vor allem der fachlich-pädagogischen be-
ratung im engeren wie auch der rechtlichadminis-

trativen beratung im weiteren sinn. Ziel der fach-
beratung ist der aufbau und die Weiterentwicklung
von strukturen, die sich Qualität sichernd und stei-
gernd auf die betreuung von Kindern in Kinderta-
gespflege auswirken. dazu benötigt die fachbera-
tung entsprechende rahmenbedingungen in
bezug auf struktur und ausstattung sowie auf den
fachberatungsschlüssel - sprich: anzahl der Kinder-
tagespflegepersonen und tageskinder, für die die
fachberatung zuständig ist. diese müssten sich zu-
mindest in form von orientierungswerten(=Min-
deststandards) im neuen Kibiz wiederfinden. 

• die laufende Geldleistung nach Sozialgesetzbuch
(sgb) Viii § 23 sollte adäquat der tätigkeit einer Kin-
dertagespflegeperson auch mit geldern des landes
nrW finanziert werden. der jährliche landeszu-
schuss - derzeit 781 euro - ist nicht ausreichend. die
Kindertagespflege ist eine gleichrangige betreu-
ungsform zu den Kindertageseinrichtungen. das
bedeutet, dass land und Kommune sich an den
Kosten beteiligen. Wenn über eine bessere bezah-
lung der erzieher und erzieherinnen diskutiert
wird, ist auch die Kindertagespflegeperson zu be-
rücksichtigen.

• die Qualifizierung soll mit Mitteln sowohl des lan-
des als auch der Kommunen finanziert werden. für
die einführung und umsetzung einer kompetenz-
orientierten Qualifizierung zur Kindertagespflege-
person können dabei die erfahrungen der sieben
Modellstandorte in nrW genutzt werden, die im
rahmen des bundesprogramms „Kindertagespfle-
ge - weil die Kleinsten große nähe brauchen“ das
kompetenzorientierte Qualifizierungshandbuch
(QHb) des deutschen Jugendinstituts umsetzen.  ◼

inge Losch-engler ist
stellvertretende 
Landesvorsitzende
des Landesverbandes
Kindertagespflege
NRW e. V.

Bettina Konrath  ist
Landesvorsitzende
des Landesverbandes
Kindertagespflege
NRW e. V.
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Hausbesuche

Klärung von Konflikten in der tagespflegestelle

erstinformation von potentiellen tagespflegepersonen

beratung von eltern

eignungseinschätzungen von tagespflegepersonen

Pädagogische beratung für eltern und tagespflegepersonen

gewinnung von tagespflegepersonen

eignungsprüfung von tagespflegepersonen

initiierung von Vernetzungs- und Kooperationstreffen von tPP untereinander

Vermittlung von tagespflegepersonen

initiierung von Vernetzungs- und Kooperationstreffen von tPP zu einrichtungen

beratung zu rechtsfragen

beratung zu sozialversicherungsfragen

Krisenintervention nach §8a sgb Viii
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Häufigkeit der Aufgaben der Fachberatung in den Modellstandorten des Aktionsprogramms Kindertagespflege (143 Befragte)
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Aufgaben der Fachberatung in der Kindertagespflege 
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enn man sich das Kinderbildungsgesetz (Ki-
biZ) des landes nrW und dessen entstehung

genauer betrachtet, entsteht der eindruck, dass es
an einigen stellen nicht gänzlich durchdacht ist res-
pektive der nachbesserung bedarf. der landesge-
setzgeber hat mit den elternbeiräten in den Kitas,
den Jugendamtselternbeiräten (Jaeb) und dem lan-
deselternbeirat (leb), die alle ehrenamtlich tätig
sind, einrichtungen der Partizipation geschaffen. es
ist der Versuch die einrichtung Kita ein stück weit
demokratischer zu gestalten. 
einiges ist schon gelungen, anderes steckt noch in
den Kinderschuhen. für eine neue gesetzgebung
sieht der leb nrW daher einen deutlichen bedarf.
in der jetzigen gesetzgebung sind bis auf die Zu-
stimmung in finanzieller Hinsicht durch den eltern-
beirat lediglich informations- und anhörungsrechte
enthalten, die aber nicht in allen einrichtungen ge-
lebte realität sind. Hier wünscht sich der leb eine
klarere regelung und weitergehende rechte, damit
eine konstruktive elternmitwirkung möglich ist.
auf kommunaler ebene ist immer noch nicht in je-
dem Jugendamtsbezirk ein Jaeb vorhanden. daher
wäre es zielführend, dass alle Kommunen für eine
jährliche Wahl sorgen. Zur unterstützung ihrer täg-
lichen arbeit benötigen die Jaeb eine liste der el-
ternbeiräte in den einrichtungen. diese sollten von
den Kommunen zur Verfügung gestellt werden.

Beratender SitzMit der zweiten revision des Kibiz
im Jahr 2014 wurde durch ergänzung des ausfüh-
rungsgesetzes des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
(KJHg) ein beratender sitz in den Jugendhilfeaus-

schüssen für die Jaeb eingeführt. dies ist ein Meilen-
stein der Partizipation, da bisher die Kommunen die
beteiligung der Jaeb im Jugendhilfeausschuss (JHa)
äußerst unterschiedlich gehandhabt hatten. Perspek-
tivisch wäre an eine erweiterung und aufwertung in
gestalt eines stimmrechts - ähnlich den Jugendver-
bänden - zu denken.
auf landesebene ist der leb nrW in einige Prozesse
gut integriert. dies wäre auch auf kommunaler ebene
wünschenswert. in einigen Kommunen herrscht aber
der eindruck, dass die arbeit der eltern eher als belas-
tung empfunden wird. der leb nrW vertritt die Mei-
nung, die arbeit des beirats in den vergangenen Jah-
ren habe deutlich gezeigt, dass dabei nicht nur die
elternseite beleuchtet wird, sondern der beirat das
gesamtsystem im auge behält.
ein weiterer Punkt ist die finanzierung. für den leb
nrW ist eine ausreichende, transparente finanzie-
rung des gesamtsystems frühe bildung notwendig,
welche die realen Kosten abdeckt. dabei ist eine gute
finanzielle ausstattung aller einrichtungen im land
grundvoraussetzung. nötig sind jedoch zusätzliche
Mittel für einrichtungen mit erhöhtem bedarf, um für
diese Kinder vergleichbare und einheitliche bildungs-
sowie lebensbedingungen zu schaffen.

Entlastung der Eltern in jüngster Zeit wurde ein so
genanntes rettungspaket an die träger ausgezahlt.
Hier wäre es sinnvoll gewesen, einen teil der Mittel zur
finanziellen entlastung der eltern einzusetzen. denn
auch die elternbeiträge sind ein dauerthema. Wenn
man sich hierbei um einen diplomatischen begriff be-
mühte, könnte man von einem „unhaltbaren Zustand“

der landeselternbeirat der Kindertagesstätten in 
nrW erwartet von der KiBiz-reform eine ausweitung
der Partizipation, Befreiung von elternbeiträgen 
sowie bedarfsgerechte Personalausstattung

W

Impuls zu mehr 
Gerechtigkeit 

mitreden 
können

Katja Wegner-Hens 
ist stellvertretende 
Vorsitzende des 
LEB NRW

Die AUtoReN

Attila Gümüs ist 
Vorsitzender des
leb nrW
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sprechen. die Höhe der gebühren für die betreuung
unter dreijähriger (u3-bereich) beträgt bereits für die
untere Mittelschicht einige hundert euro im Monat.
bei familien mit mehreren Kindern und bei fehlender
befreiung oder ermäßigung für geschwisterkinder
wird teilweise eine vierstellige summe erreicht.
dabei handelt es sich um eine enorme belastung für
die familien. diese können dann über eine Kinder-
gelderhöhung von zwei euro pro Monat nur „müde
lächeln“. teilweise sind elternbeiträge bereits ab ei-
nem bruttoeinkommen von 12.271 euro jährlich fällig.
in diesem fall werden gebühren erhoben, obwohl
man davon ausgehen kann, dass für diese familien
eine besondere Härte vorliegt und zumindest teilwei-
se eine erstattung nach § 92 abs. 5 sozialgesetzbuch
(sgb) Viii erfolgen müsste.

Gemeinschaftliche Aufgabe beim thema eltern-
beiträge besteht dringender Handlungsbedarf. frühe
bildung ist eine gemeinschaftliche aufgabe von Kom-
munen, land und bund. dabei ist es wichtig, dass die-
ses thema auch gemeinschaftlich angepackt und
nicht hin- und hergeschoben wird. die forderung des
leb nrW seit der entstehung des landeselternbeira-
tes ist klar: diese beiträge sind abzuschaffen. denn
aus sicht des Verbandes ist die frühe bildung eine ge-
samtgesellschaftliche aufgabe, die finanziell auf die
starken schultern der ganzen gesellschaft zu legen ist. 
daher wird der leb nrW auch von der derzeitigen
nrW-landesregierung weitere schritte fordern -
über das bereits realisierte beitragsfreie letzte Kin-
dergartenjahr hinaus. elternbeitragsfreiheit wäre
auch ein beitrag zum bürokratieabbau. die Kommu-

Eltern wünschen sich
für ihr Kind einen 
problemlosen Einstieg 
in den Kindergarten 
und eine optimale 
Betreuung

nen müssten nicht den immensen aufwand der ein-
kommensprüfung hunderttausender familien im
land auf sich nehmen, und auch die familien wären
von einer bürokratischen Hürde befreit.
bis zur realisierung der vollständigen beitragsfrei-
heit muss es eine landesweit einheitliche, sozial ge-
staffelte beitragstabelle mit Höchstwerten geben -
mit der Möglichkeit einer abweichung zugunsten
der eltern. denn eltern in Kommunen ohne Kita-bei-
träge wie etwa düsseldorf, düren und Monheim
könnten einen schritt zurück in richtung beiträge
nicht nachvollziehen. diese tabelle muss auch die
Möglichkeit der beitragsbefreiung für geschwister-
kinder enthalten, die sowohl Kita als auch offene
ganztagsgrundschule (ogs) umfasst.
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Das eigene Kind gut 
untergebracht zu wissen,
ist eine große Entlastung

für die Eltern

 
Aus Sicht des Verbandes
ist die frühe Bildung 

eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, die finanziell auf die
starken Schultern der ganzen
Gesellschaft zu legen ist 
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Kein entweder-oder Gerne wird beim Thema Bei-
tragsfreiheit davon gesprochen, dass dies einer weite-
ren Steigerung der Qualität entgegenstünde oder sogar
eine Qualitätsminderung zur Folge hätte. Einen sol-
chen Zusammenhang hält der LEB NRW für abwegig.
Ein Blick über die Ländergrenze nach Rheinland-Pfalz
ist dabei hilfreich. Laut Länder-Monitoring Frühkindli-
che Bildung der Bertelsmann Stiftung ist es der Lan-
desregierung dort gelungen, sowohl die Eltern von den
Elternbeiträgen zu befreien als auch den Personal-
schlüssel in den Einrichtungen - Indikator für Qualität -
zu verbessern. Aus Sicht des LEB NRW ist dies letzten
Endes eine Frage des politischen Willens.
Die Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels ist ein
wichtiger Baustein hin zu mehr Qualität in den KiTas.
Auch die Gruppengröße muss verringert werden. Denn
Überbelegung ist immer mehr die Regel. Sie sollte -
wenn überhaupt - befristet sowie von einer Zustim-
mung des Elternbeirats abhängig gemacht werden.
Voraussetzung dafür ist, dass mehr Menschen für den
ErzieherInnenberuf zu begeistern sind. Dies erreicht
man nur mit einem Bündel von Maßnahmen. Dazu ge-
hören stärkere Anstrengungen bei der Aus- und Wei-
terbildung, beispielsweise die PIA-Ausbildung. Auch
sind die ErzieherInnen gezielt durch Hilfestellung und
Weiterbildung für neue Herausforderungen und Ver-
änderungen im Berufsbild zu unterstützen. 
Eine spürbare finanzielle Aufwertung ist ebenso essen-
tiell wie ein durchlässiges Aus- und Weiterbildungssys-
tem. Aber noch weitere Punkte müssen aus Sicht des
LEB NRW Bestandteil einer Reform sein:

• Reduzierung der Anzahl von Schließtagen 
• Schließung von Betreuungslücken bei Übergang vom

KiTa-Jahr am 31.07. und der Einschulung Ende August
• Behutsame Erweiterung der Betreuungszeiten, die

das Kindeswohl im Blick hat und auch der Tatsache
Rechnung trägt, dass viele ErzieherInnen eine Fami-
lie haben. Die 24-Stunden-KiTa sollte nur als letzter
Ausweg angeboten werden, wenn keine Möglichkeit
familiengerechter Arbeitszeiten besteht. Denn die
sensible Nachtschlafphase sollte zu Hause verbracht
werden, und Kinder sollten nicht selbst zu „Schicht-
arbeitern“ werden.

• Weiterentwicklung und Ausbau der Familienzentren
• Richtig gelebte Inklusion
• Ausbau von Standards mit Vorbildcharakter wie bei-

spielsweise der anerkannte Bewegungskindergar-
ten mit dem Pluspunkt Ernährung

• Ernährungsbildung als zentraler Baustein und frisch
zubereitetes Essen, damit die „Catering-Karriere“
nicht schon in der KiTa beginnt.

Konstruktive Weiterentwickung Wie man sieht,
sind diese Punkte nur ein Teil dessen, was konstruktiv
angepackt und verbessert werden muss. Der LEB NRW
freut sich darauf, mit allen Beteiligten - Landespolitik
und Verwaltung, Kommunen, Freie Träger, ErzieherIn-
nen, Eltern und Kinder - ins Gespräch zu kommen oder
im Gespräch zu bleiben und an einer Weiterentwick-
lung des „Hauses Kinderbildungsgesetz“ konstruktiv
mitzuwirken.
Die Anstrengungen der Kommunen bei der Umset-
zung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung sind
anzuerkennen - ebenso wie die gewachsenen Aufga-
ben, beispielsweise durch die höhere Geburtenrate
und die Integration geflüchteter Kinder. Und doch
klafft insbesondere im U3-Bereich vielerorts eine gro-
ße Lücke zwischen dem Bedarf der Eltern und dem
Angebot an Betreuungsplätzen. Der LEB NRW will die
Kommunen motivieren, weitere Plätze zu schaffen,
ohne die Standards zu senken. ◼

Bis zur Reali-
sierung der

vollständigen Bei-
tragsfreiheit muss
es eine landesweit
einheitliche, sozial 
gestaffelte 
Beitragstabelle 
mit Höchstwerten 
geben - mit der
Möglichkeit einer 
Abweichung zu-
gunsten der Eltern.

ie Plakette „Naturpark-Kita“ schmückt ab sofort
den Eingangsbereich des Familienzentrums

Hoppetosse (Foto) in der Stadt Kempen am Nieder-
rhein. Die Hoppetosse baut künftig Themen wie Pflan-
zen und Tiere, Lebensräume, Lebensmittel, Kreisläufe
und nachhaltige Entwicklung in die pädagogische Ar-
beit ein. „Wie kommt der Apfelsaft in die Flasche?“
Fragen wie diese stehen dann im Kindergartenalltag,
bei Projekttagen oder Exkursionen im Mittelpunkt. Ne-
ben der Hoppetosse erhalten vier weitere Kitas aus dem
Naturpark Schwalm-Nette das Zertifikat „Naturpark-
Kita“: Unter´m Regenbogen und Raupe Nimmersatt aus
Niederkrüchten, Gänseblümchen aus Wachtendonk und
Vennmühle aus Brüggen. Das Konzept für eine „Natur-
park-Kita“ wurde in dem Qualifizierungs- und Bera-
tungsprojekt für Erzieherinnen und Erzieher zum Auf-
bau eines Bildungsnetzwerks Naturpark-Kindergärten
des Verbandes Deutscher Naturparke (VDN) entwickelt. 

D
KEMPENER FAMILIENZENTRUM WIRD „NATURPARK-KITA“
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er städte- und gemeindebund nrW hat frauen
in kommunalen führungspositionen am 22.

März 2018 in düsseldorf mit blick auf die Kommu-
nalwahl 2020 zu einem auftakttreffen zusammen-
gebracht. denn angesichts des 100-jährigen beste-
hens des frauenwahlrechts in deutschland setzt sich
der städte- und gemeindebund (stgb) nrW aktiv für
die Vernetzung von bürgermeisterinnen ein. 
aus dem gleichstellungsausschuss des Verbandes
war der Vorschlag gekommen, auch für bürgermeis-
terinnen in nrW eine Möglichkeit zu schaffen, sich
überparteilich auszutauschen und zu vernetzen. Zu
der Veranstaltung in der nrW.bank düsseldorf wa-
ren sämtliche 41 bürgermeisterinnen aus den 359
stgb nrW-Mitgliedskommunen eingeladen. insge-
samt werden 45 der 426 städte, gemeinden und Krei-
se in nordrhein-Westfalen von einer frau als
(ober)bürgermeisterin oder landrätin geführt. 
Vorbild für die Veranstaltung war die arbeitsgemein-
schaft „frauen führen Kommunen“, die der bayeri-
sche gemeindetag 2016 ins leben gerufen hat.1 des-
sen direktorin Cornelia Hesse hatte das Projekt in der
sitzung des stgb nrW-gleichstellungsausschusses
im Herbst 2017 vorgestellt. in bayern finden seit
gründung der arbeitsgemeinschaft regelmäßig ta-

D gungen und treffen zum erfahrungsaustausch für die
bayerischen bürgermeisterinnen statt, die auf große
resonanz gestoßen sind. 

Blick auf Kommunalwahl der einladung des
stgb nrW nach düsseldorf folgte knapp die Hälfte
der bürgermeisterinnen aus den Mitgliedskommu-
nen. in seinem grußwort hob stgb nrW-Hauptge-
schäftsführer dr. bernd Jürgen schneider hervor, dass
es wohl auch im Jahr 2020 schwierig werde, ausrei-
chend Kandidatinnen und Kandidaten für das bür-
germeisteramt in nordrhein-Westfalen zu finden.
dementsprechend sei ein solcher austausch auch zur
gewinnung weiterer frauen als interessentinnen für
dieses amt hilfreich.
auch die Vorsitzende des stgb nrW-gleichstellungs-
ausschusses, bürgermeisterin annette große-Heit-
meyer aus Westerkappeln, betonte in ihrer anspra-
che, dass eine Vernetzung der bürgermeisterinnen in
nordrhein-Westfalen noch vor der Kommunalwahl
2020 sinnvoll sei. anschließend begrüßte gabriela

Dr. Cornelia Jäger   

ist Referentin für
Kommunalverfas-
sungsrecht beim
Städte- und Ge-
meindebund NRW

Die AUtoRiN

mehr durch Frauen

Netzwerk-Treffen von Bürgermeisterinnen 
Bei einer Veranstaltung in düsseldorf nach dem Vorbild des Bayerischen
gemeindetages diskutierten die Bürgermeisterinnen 
Bedarf und Optionen der Frauenförderung in der Kommunalpolitik

Mit Blick auf die 
Kommunalwahl 2020
diskutierten Bürger-

meisterinnen in 
Düsseldorf, wie der 
Anteil von Frauen in
der Kommunalpolitik
erhöht werden kann

1 Vgl. die beiden artikel von Cornelia Hesse, arbeitsgemeinschaft „frauen
führen Kommunen“ gegründet, in: bayerischer gemeindetag 4/2016, s.
112 ff., sowie: frauen führen Kommunen – 19-20. oktober 2016 in abens-
berg, in: bayerischer gemeindetag 12/2016, s. 164 ff.
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Knapp die Hälfte der 41 
Bürgermeisterinnen in 
den StGB NRW-Mitglieds-
kommunen waren zur 
Veranstaltung „Frauen 
führen Kommunen“ 
gekommen

Pantring, Vorstandsmitglied der nrW.bank, die bür-
germeisterinnen. sie hob hervor, dass frauen in füh-
rungsfunktionen auch im bankensektor derzeit noch
unterrepräsentiert seien. Von gut 400 Vorstandspos-
ten im bankensektor seien lediglich 33 mit frauen be-
setzt.

Werbung für Ratsarbeit  das nrW-Ministerium
für Heimat, Kommunales, bau und gleichstellung
war durch die neue abteilungsleiterin des bereichs
gleichstellung, diane Jägers, auf dem Vernetzungs-
treffen vertreten. sie sicherte zu, dass sich auch das
MHKbg nrW aktiv dafür einsetzen wolle, mehr frau-
en für die gemeinde- und stadträte sowie für die
Kreistage zu gewinnen. 
so plant das Ministerium ein Mentoring-Programm,
mit dem erreicht werden soll, dass sich mehr frauen
in der Kommunalpolitik und im rat engagieren. nicht
zuletzt durch die erhöhung des frauenanteils in den
gemeinde- und stadträten erhofft sich das Ministe-
rium, dass langfristig mehr frauen in das bürgermeis-
teramt gewählt werden. 
bei der Veranstaltung standen das Kennenlernen der
bürgermeisterinnen aus allen regierungsbezirken
des landes sowie der erfahrungsaustausch im Vor-
dergrund. Mit blick auf die nrW-Kommunalwahl
2020 soll von dieser Veranstaltung ein impuls ausge-
hen, mehr frauen als bewerberinnen um ein bürger-
meisteramt in nrW zu gewinnen. Zurzeit sind nur
knapp zehn Prozent der Chefsessel in den rathäusern
mit frauen besetzt. 

Nur langfristig Erfolg dass es bis zur erhöhung
des frauenanteils im obersten kommunalen Wahl-
amt noch ein langer Weg ist, wurde durch die aus-

Kontaktpflege
und erfah-

rungsaustausch
über Partei- und
ortsgrenzen hinweg
spielt in der moder-
nen informations-
gesellschaft eine 
immer bedeuten-
dere Rolle. 

»

führungen von dr. uta Kletzing deutlich. die direkto-
rin bei der europäischen akademie für frauen in füh-
rung in Wirtschaft und Politik (eaf) berlin gab bei der
Vernetzungsveranstaltung den wissenschaftlichen
input und hatte die Moderation der arbeitsgruppen
übernommen. 
dr. Kletzing referierte über die umsetzung von
gleichstellung in Politik und Verwaltung. dabei wies
sie darauf hin, dass der anteil von frauen in bürger-
meisterämtern teilweise wieder rückläufig sei - eben-
so wie der anteil weiblicher abgeordneter im deut-
schen bundestag. daher sei es sinnvoll, Maßnahmen
zu ergreifen, um den anteil von frauen in politischen
führungsämtern in der breite zu erhöhen. 
dazu müssten zum einen frauen bestärkt werden,
sich überhaupt um das bürgermeisteramt zu bewer-
ben. Zum anderen könnten frauen, die bereits das
bürgermeisteramt innehaben, etwa durch Vernet-
zungsmöglichkeiten unterstützt werden. „nadelöhr“
bei dem bemühen von frauen, ins bürgermeister-
amt zu kommen, sei oftmals die parteiinterne Kandi-
dat(inn)enkür. dabei kämen frauen häufig nicht zum
Zuge. daher seien auch die Parteien in der Pflicht,
frauen beim streben nach politischen spitzenämtern
stärker zu fördern.
trotz unterschiedlicher Perspektiven der bürgermeis-
terinnen bestand bei der auftaktveranstaltung Kon-
sens, dass eine Vernetzung der bürgermeisterinnen
weiter vorangetrieben werden sollte und ein bürger-
meisterinnen-seminar im Herbst 2018 stattfinden
soll. ebenso herrschte einigkeit zwischen den Vertre-
ter/innen von städte- und gemeindebund nrW so-
wie dem nrW-Ministerium für Heimat, Kommuna-
les, bau und gleichstellung, dass man zu diesem
thema weiterhin engen austausch pflegen wolle.  ◼
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Die Sonderausstellung
„Wesel und die Nieder-
rheinlande“ bildet den
Kern einer künftigen
Dauerausstellung im
Weseler Niederrhein-
museum

Aus Preußen wird Niederrhein
das 1999 eröffnete Preußen-Museum in der früheren Zitadelle 
der stadt Wesel hat unter der trägerschaft des landschaftsverbandes
rheinland eine neue ausrichtung erhalten

or knapp 20 Jahren war schon einmal einwei-
hung im ehemaligen getreidespeicher der Wese-

ler festungszitadelle. damals wurde nach achtjähri-
ger Vorbereitung - im beisein mehrerer königlicher
Hoheiten - das Preußen-Museum für das rheinland
eröffnet. seitdem konnte man in dem langgestreck-
ten bau studieren, wie das Herrscherhaus aus ost-
deutschland von 1609 bis 1945 das gebiet zwischen
emmerich, Koblenz und trier regiert hat. 
dass sich das Museum eine neue ausrichtung gibt,
hat weniger mit der schwindenden attraktivität des
stoffs zu tun. das Phänomen Preußen hatte bereits
vor der eröffnung des Weseler Museums und seines
westfälischen Zwillings in Minden ein imagepro-
blem. gerade um Verständnis für diesen zentralen
akteur der deutschen geschichte zu wecken, wurde
das Musems-tandem ins leben gerufen.
den anstoß zum umschwenken gab eher die träger-
schaftskonstruktion mit einer stiftung als Haupt-
geldgeber. seitdem die Zinsen so niedrig sind, wirft
das Kapital nicht mehr genug ab, um das Museum zu
betreiben. da die landschaftsverbände rheinland so-

wie Westfalen-lippe bereits der stiftung angehörten,
lag es nahe, sich um eine trägerschaft durch diese zu
bemühen. nicht zuletzt würden sich durch die Viel-
zahl von Museen in deren Portfolio ein rationalisie-
rungspotenzial und synergieeffekte im betrieb ein-
stellen. Mit dem lVr im rücken verfügt das
umfirmierte Museum in der bilanz heute über we-
sentlich mehr Mittel.

Neues Thema Region ein aufgehen im land-
schaftsverband rheinland setzte aber ein inhaltli-
ches einschwenken auf dessen regionalen blickwin-
kel voraus. Konsequenterweise wurde die region
niederrhein - ganz bewusst ohne rücksicht auf die
heutigen politischen grenzen - als neuer Museums-
gegenstand gewählt. Zur eröffnung Mitte März 2018
und zur Vorbereitung einer künftigen dauerausstel-
lung wurde eine temporäre schau „Wesel und die
niederrheinlande“ inszeniert. 
die ausstellung auf sämtlichen drei etagen des ehe-
maligen festungsbaus unternimmt den Versuch, die
entwicklung der region darzustellen von der Missio-

V

Region im 
Zentrum
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Schätze, die 
Geschichte(n) 

erzählen -
Ausstellung vom
18.03. bis 14.10.2018
LVR-Niederrhein-
museum Wesel
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nierung durch irische Mönche im 8. Jahrhundert bis
zum aufgehen im deutschen nationalstaat des 19.
Jahrhunderts. explizit sollen dabei Querbezüge zu
den nachbarregionen hergestellt werden, die heute
teil der niederlande, belgiens und nordostfrank-
reichs sind. die herzoglich klevische stadt Wesel, die
anfang des 16. Jahrhunderts ihre blütezeit erlebte,
dient dabei als dreh- und angelpunkt der geschicht-
lichen exkurse. 
das wird gleich zu beginn der ausstellung deutlich.
links der Kassentheke, etwas tiefer auf einer Zwischen-
ebene, lockt ein dreidimensionales Panorama des We-
seler Marktes im 16. Jahrhundert. Man tritt in das rund
und kommt sich vor, als stünde man selbst auf dem
Platz - so naturgetreu in Proportionen, Perspektive und
farbgebung ist die Visualisierung gestaltet. 

Simultanbild in diesem rundumbild sind mehrere
szenen vereinigt, die sich zu unterschiedlichen Zeiten
in Wesel zugetragen haben. so sieht man einen Hau-
fen bücher brennen - die Zerstörung von Martin lu-
thers schriften 1529. oder den auszug der ratsherren
1540 aus der Willibrordikirche, wo an ostern zum ers-
ten Mal das abendmahl in katholischer und evange-
lischer Manier ausgeteilt wurde. in der gestalt einer
ratsherren-ehefrau wurde das Konterfei der heuti-
gen bürgermeisterin von Wesel ulrike Westkamp ver-
ewigt. Zentrale Personen dieser szenen werden noch
einmal im eingangsbereich der sonderausstellung
beschrieben.
nach diesem Meisterstück historischer Visualisie-
rung schreitet die ausstellung eher in gewohnten
bahnen fort. anspruchsvolle texte verbinden die
sorgfältig ausgewählten, wenig aufdringlichen expo-
nate. unter diesen ziehen vielleicht das Modell der
Klever schwanenburg oder das Modell eines hollän-
dischen Kriegsschiffs die besucher/innen in ihren
bann. Manche Preziosen wirken erst in der Vergröße-
rung - etwa die illustrationen aus dem gebets- und
andachtsbuch der Katharina von Kleve - später Her-
zogin von geldern -, welche die Wände im unterge-
schoss schmücken.
Viel erfährt man - so man die geduld aufbringt - über

die entwicklung und
beziehungen der Herr-
scher- und adelshäuser
am niederrhein. und
da das neue Konzept
die region explizit in
ihrer Wechselwirkung
zu den nachbarlän-
dern darstellen will,
führt die erzählung oft
bis nach Holland, bel-
gien und frankreich.
diese fülle an informa-
tionen verlangt den be-
sucher/innen viel ab. 

Kooperation über Grenzen getreu dem gedan-
ken, eine ganze region geschichtlich abzubilden,
plant das niederrhein-Museum auch Kooperationen
mit Häusern jenseits der grenze. so soll mit dem be-
freiungsmuseum im niederländischen groesbeek na-
he Kranenburg eine Wanderausstellung zur deutsch-
niederländischen geschichte im 20. Jahrhundert
gestaltet werden. in dieses Vorhaben, das mit eu-
fördermitteln aus dem interreg-Programm rechnen
kann, sollen die ergebnisse einer deutsch-niederlän-
dischen Historikerkonferenz einfließen.
Was die nutzung der drei stockwerke für ausstellun-
gen angeht, ist noch vieles im fluss. die aktuelle
schau entfaltet sich in einem rundgang durch das
erdgeschoss, führt aber auch mit abstechern nach
oben und ins souterrain. das ist für besucher/innen
verwirrend, weil sie nicht wissen, wo sie dem Haupt-
rundgang folgen sollen. Künftig - so Museumsleiter
dr. Veit Veltzke - soll die dauerausstellung das erdge-
schoss belegen. Von dort aus besteht dann ein Zu-
gang ins untergeschoss, wo spezialthemen wie etwa
eine naturkundliche einheit besucht  werden können.
das dachgeschoss wäre dann den sonderausstellun-
gen vorbehalten. 
den niederrhein als vielfach vernetzte region zu prä-
sentieren, ist nicht minder anspruchsvoll als das Vor-
haben, ein ungeliebtes Herrscherhaus in ein gutes
licht zu rücken. die künftige dauerausstellung muss
daher einen Mittelweg finden zwischen publikums-
wirksamen inszenierungen und historischer diffe-
renziertheit. dabei wird auch die alltagsgeschichte
am niederrhein eine rolle spielen, ohne dass das Mu-
seum die vielen Heimatstuben der region kopieren
müsste. einen anfang macht die nächste sonderaus-
stellung „Hin und Weg“ über 200 Jahre fahrradge-
schichte am niederrhein, eröffnet am 14. april. (mle)

Extrem naturgetreu: das dreidimensionale Panorama 
des Weseler Marktplatzes im 16. Jahrhundert 

Modell eines hollän-
dischen Kriegsschiffs 
aus dem 17. Jahrhundert

BUCHTIPP

Zur Ausstellung „Wesel
und die Niederrheinlande“
ist im Mercator-Verlag ein
Begleitband „Verknüpfte 
Ge schichte (n)“ erschienen,
herausgegeben von 
Museumsleiter Dr. Veit
Veltzke. 520 Seiten, 19 x
26 cm, ISBN 978-3-946
895-03-9; 28 Euro, zu 
beziehen im Internet über
www.mercator-verlag.de 
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flüchtlingsrecht

2. Auflage 2018, S. 740, ISBN: 978-3-7841-2947-1, Art. T 11, 15,90 Euro,
12,90 Euro (Preis für DV-Mitglieder), Herausgeber: Deutscher Verein für
öffentliche und private Fürsorge e. V. und Lambertus-Verlag

die textausgabe enthält die rechtsgrundlagen für die einreise und
den aufenthalt ausländischer flüchtlinge in deutschland. neben
dem asyl- und aufenthaltsrecht werden auch auszüge aus dem
grundgesetz und aus einzelnen sozialgesetzbüchern dokumentiert. 
die aufgenommenen Vorschriften sind auf dem stand 1. Januar
2018. Zum besseren Verständnis der flüchtlingspolitik und des
flüchtlingsrechts wird den rechtsgrundlagen eine einführung von
dr. elke tießler-Marenda, deutscher Caritasverband, vorangestellt.

az.: 16.0.10-008

Praxis der Kommunal-Verwaltung
Ratgeber für die tägliche Arbeit aller Kommunalpolitiker und der Be-
diensteten in Gemeinden, Städten und Landkreisen (Loseblattsammlung
inkl. 3 Online-Zugänge / auch auf DVD-ROM erhältlich). Herausgegeben
von: Jörg Bülow, Dr. Jürgen Busse, Dr. Jürgen Dieter, Werner Haßenkamp,
Prof. Dr. Hans-Günter, Henneke, Dr. Klaus Klang, Prof. Dr. Hubert Meyer,
Prof. Dr. Utz Schliesky, Prof. Dr. Gunnar Schwarting, Prof. Dr. Christian O.
Steger, Hubert Stubenrauch, Prof. Dr. Wolf-Uwe Sponer, Johannes Winkel
und Uwe Zimmermann. KOMMUNAL- UND SCHUL-VERLAG, Wiesbaden,
Tel. 0611-88086-10, Fax 0611-88086-77, www.kommunalpraxis.de, E-
Mail: info@kommunalpraxis.de

die vorliegenden (nicht einzeln erhältlichen) lieferungen enthalten:
539. nachlieferung | februar 2018 | 79,90 euro

b 1 nW - gemeindeordnung für das land nordrhein-Westfalen (go
nrW) - von Ministerialdirigent a. d. friedrich Wilhelm Held, ltd. Mi-
nisterialrat a. d. ernst becker, beigeordneter dr. Heinrich decker, re-
ferent beim landkreistag nordrhein-Westfalen dr. Markus faber,
rechtsanwalt und oberstadtdirektor a. d. roland Kirchhof, beigeord-
neter und stadtkämmerer a. d., finanzvorstand lars Martin Klieve,
beigeordneter dr. franz Krämer, Ministerialrat a. d. detlev Plückhahn,
stellvertreter des Präsidenten der gemeindeprüfungsanstalt nrW
a. d. Jörg sennewald, rechtsanwalt, oberkreisdirektor und landrat
a. d. dr. rudolf Wansleben, Ministerialdirigent Johannes Winkel, ab-
teilungsdirektor udo Kotzea und Präsident der gemeindeprüfungs-
anstalt nordrhein-Westfalen a. d. Werner Haßenkamp: die
aktualisierung der Kommentierung umfasst die §§ 101 bis 106 go
nrW.

b 2 nW - Kreisordnung für das land nordrhein-Westfalen (Kro
nrW) - von rechtsanwalt und oberstadtdirektor a. d. dr. roland
Kirchhof, rechtsanwalt, oberkreisdirektor und landrat a. d. dr. ru-
dolf Wansleben, ltd. Ministerialrat a. d. ernst becker, Ministerialrat
a. d. detlev Plückhahn, beigeordneter und stadtkämmerer a. d., fi-
nanzvorstand lars Martin Klieve, Ministerialdirigent Johannes Win-
kel, referent beim landkreistag nordrhein-Westfalen dr. Markus
faber und erstem beigeordneten beim landkreistag nordrhein-

Westfalen dr. Marco Kuhn: Mit dieser lieferung werden die erläu-
terungen der §§ 12, 42 bis 45, 47, 57 bis 60 sowie 62 Kro nrW über-
arbeitet und ergänzt.

b 9e - der Produktplan des neuen Haushaltsrechts als primäres
steuerungsinstrument für rat und Verwaltung - von Michael
gyzen, diplom-Kaufmann: der neue beitrag beschreibt die bedeu-
tung des Produkts als zentralen baustein des neuen Haushalts-
rechts und den daraus resultierenden Produktplan.

e 4 - förderprogramme des bundes und der europäischen union für
Kommunen - von Christof gladow, dipl.-Volkswirt: Mit dieser lie-
ferung werden neue förderprogramme in den beitrag aufgenom-
men, u. a. die Programme: förderung des exports grüner und
nachhaltiger infrastruktur, förderung der anschaffung von diesel-
elektrischen Hybridbussen im öffentlichen nahverkehr, förderung
von stationären und dezentralen batteriespeichersystemen zur
nutzung in Verbindung mit Photovoltaikanlagen, förderung von
stromeinsparungen im rahmen wettbewerblicher ausschreibun-
gen: stromeffizienzpotenziale nutzen - steP up!, energieberatung
und energieeffizienz-netzwerke für Kommunen und gemeinnüt-
zige organisationen, iKK - energetische stadtsanierung - Quartiers-
versorgung, bildungsbauten im effizienzhaus Plus-standard,
förderung der vertieften berufsorientierung junger flüchtlinge zu
ihrer integration in eine berufliche ausbildung im Handwerk, bun-
desprogramm „soziale teilhabe durch arbeit für junge erwachsene
flüchtlinge und erwerbsfähige leistungsberechtigte (staffel)“, för-
derung der kommunalen Koordinierung der bildungsangebote
neuzugewanderte, arbeitsmarktprogramm „flüchtlingsintegrati-
onsmaßnahmen“, bundesweite finanzielle unterstützung freiwil-
liger rückkehrer.

K 9c - ausländerrecht - von iris schorling, oberamtsrätin beim in-
nenministerium nordrhein-Westfalen: der beitrag wurde aufgrund
der veränderten tatsächlichen und gesetzlichen lage im bereich des
ausländerrechts neu gefasst.

540. nachlieferung | februar 2018 | 79,90 euro

e 1 nW - der kommunale finanzausgleich in nordrhein-Westfalen:
begründet von dieter bataille, dipl. Verwaltungswirt, oberamtsrat,
fortgeführt von andrea geisler (geb. ruß), dipl. Verwaltungswirtin,
amtsrätin, weiter bearbeitet von isabel Heuwing (geb. geisler),
dipl. Verwaltungswirtin, regierungsamtfrau, Ministerium für Hei-
mat, Kommunales, bau und gleichstellung des landes nordrhein-
Westfalen.

diese aktualisierung des beitrags beinhaltet die daten für den fi-
nanzausgleich 2017.

K 5 - immissionsschutzrecht: begründet von dr. dieter engel-
hardt, Ministerialdirigent a. d. und Christine Hergott, regierungs-
direktorin, fortgeführt von dr. dieter engelhardt, Ministe-
rialdirigent a. d., und rainer lehmann, Ministerialrat, weiter fort-
geführt von rainer lehmann, Ministerialrat, bay. staatsministe-
rium für umwelt und gesundheit, weiter fortgeführt von dr.
alfred scheidler, regierungsdirektor, landratsamt neustadt an
der Waldnaab.
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entscheidungen für feuerschutz, rettungsdienst und Katastro-
phenschutz mit 8.507 entscheidungen deutscher und europäischer
gerichte in leicht verständlichen orientierungssätzen.
Mit den leicht bedienbaren suchfunktionen und registern finden sie
auf schnellstem Wege alle erfassten urteile zur entsprechenden
rechtsvorschrift oder den eingegebenen stichworten. die datensätze
lassen sich einzeln ausdrucken oder in andere texte übernehmen.

az.: 15.1.16-003

Laufbahnrecht des Landes 
Nordrhein-Westfalen

Kommentar zur Laufbahnverordnung (LVO NRW), nebst laufbahnrecht-
lichen Vorschriften für einzelne Beamtengruppen, von Ministerialrat Dr.
Ronald Rescher, Oberamtsrat Rolf Köhler, beide im Ministerium des In-
nern des Landes Nordrhein-Westfalen, Dr. Kolja Naumann, Richter am
Verwaltungsgericht, sowie Dipl.-Verwaltungswirt Heinz D. Tadday.
26. Ergänzungslieferung, Stand November 2017, 328 Seiten, 82,90 Euro.
Loseblattausgabe: Grundwerk 1.260 Seiten, DIN A 5, im Ordner, 79 Euro
bei Fortsetzungsbezug (199 Euro bei Einzelbezug). Digitalausgabe: Li-
zenz für 1-3 Nutzer im Jahresabonnement 159 Euro (inkl. Updates), wei-
tere Preise (Kombination Print+Digital, Mehrfachlizenzen) auf Anfrage.
ISBN 978-3-7922-0162-6 (Print), ISBN 978-3-7922-0214-2 (Digital), Ver-
lag W. Reckinger, Siegburg

die 26. ergänzungslieferung (stand november 2017 ) enthält neu-
kommentierungen zu § 2 grundsatz, § 6 nachteilsausgleich, § 8 be-
urteilung von landesbeamtinnen und landesbeamten, § 9
nachzeichnung dienstlicher beurteilungen, § 12 einstellung frühe-
rer beamtinnen oder beamter und einstellung von beamtinnen
oder beamten anderer dienstherren, § 14 ausnahmen, § 18 beför-
derungsvoraussetzungen, § 19 grundsätzliche regelungen, § 20
ausbildungsaufstieg, § 21 Qualifizierungsaufstieg, § 22 aufstieg in
bestimmte aufgabenbereiche, § 23 aufstieg durch bachelor- oder
diplomstudium mit dem Ziel der spezialisierung, § 27 Masterstu-
dium mit dem Ziel der spezialisierung, §§ 30-32, 34, 37 besondere
Vorschriften für lehrerinnen und lehrer an schulen, § 47 ausbil-
dung und Prüfung und §§ 48, 49 Zugangsvoraussetzungen. außer-
dem werden zahlreiche beamtenrechtliche und laufbahnrechtliche
Vorschriften wie z. b. das landesbeamtengesetz, das beamtensta-
tusgesetz und die Verordnung über die laufbahnen der beamtin-
nen und beamten des feuerwehrtechnischen dienstes aktualisiert.

az.: 14.0.13

Bauvertragsrecht nach BGB und VoB/B

Praxiskommentar zum gesamten BGB-Werkvertragsrecht, BGB-Kauf-
recht und der VOB/B. Von Wietersheim (Hrsg.), 4. überarbeitete und ak-
tualisierte Auflage, 2018, 732 Seiten, 69 Euro, ISBN: 978-3-8462-0800-7,
Bundesanzeiger Verlag

dieser Kommentar stellt alles nötige dar: die Vorschriften des
Vob/b, das komplette Werkvertragsrecht sowie das Kaufvertrags-
recht nach bgb. anhand zahlreicher Übersichten, grafiken, bei-

die umfangreichen Änderungen des blmschg bedingten eine
Überarbeitung des beitrags.

541. nachlieferung | März 2018 | 79,90 euro

C 13 nW - disziplinargesetz für das land nordrhein-Westfalen (ldg
nrW) - von rechtsanwalt und fachanwalt für Verwaltungsrecht dr.
eberhard baden und rechtsanwalt und fachanwalt für Verwal-
tungsrecht frank Wieland: die Kommentierungen zu den §§ 11 (Kür-
zung des ruhegehalts), 12 (aberkennung des ruhegehalts}, 13
(Verhängung und bemessung der disziplinarmaßnahme), 35 (er-
hebung der disziplinarklage) und 37 (Kostentragungspflicht) ldg
nrW wurden aktualisiert.

J 9 - soziale Pflegeversicherung (sozialgesetzbuch Xi) - von Ver-
bandsdirektor Prof. roland Klinger, senator e. h.: die Änderungen
durch das 2. Pflegestärkungsgesetz (Psg ii) wurden sowohl in den
beitrag als auch in das sgb Xi eingefügt. die Änderungen umfassen
solche regelungen, die schon zum 01.01.2016 in Kraft getreten sind,
als auch jene, die zum 01.01.2017 in Kraft treten. eine weitere Über-
arbeitung steht an, wenn das Psg iii verabschiedet worden ist.

K 6 nW - das öffentliche gesundheitswesen in nordrhein-West-
falen - gesetz über den öffentlichen gesundheitsdienst (Ögdg) -
von staatsminister a. d. Wolfram Kuschke, Ministerialrat dr. Jörg
lafontaine, Mags nrW, Ministerialrätin Heike reinecke, Mags
nrW, und leitender Ministerialrat dr. frank stollmann, Mags
nrW: der beitrag wurde komplett überarbeitet; neu aufgenom-
men wurden erläuterungen zur Migration sowie zum Präventi-
ons- und Prostitutionsschutz. in den anhang neu aufgenommen
wurde die Verordnung zur regelung von Zuständigkeiten nach
dem igV-durchführungsgesetz (igV-dg-ZVo).

K 31b - sprengstoffrecht - von Kurt Meixner, ltd. Ministerialrat a.
d.: Mit dieser Überarbeitung wurden die Kommentierungen zu
den §§ 8 a (Zuverlässigkeit), 34 (rücknahme und Widerruf), 37 (ge-
bühren und auslagen), 39 (beteiligung beim erlass von rechtsver-
ordnungen), 44 (rechtsstellung der bundesanstalt), 47 b
(Übergangsvorschrift zur Kostenordnung zum sprengstoffrecht)
und 53 (lnkrafttreten) angepasst.

az.: 13.0.1.002/001

Sammlung gerichtlicher 
entscheidungen zum feuerschutz,
Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz
33. Ergänzung der SgE Feu, Sammlung und Bearbeitung: Dr. h. c. Klaus
Schneider, Hamm, Ehrenvorsitzender des VdF NRW. Mit über 8.000 Ge-
richtsentscheidungen aus ganz Deutschland in Orientierungssätzen.
Einzelplatzlizenz 75,90 Euro, Netzwerklizenz 114 Euro, Feuerwehrser-
vice NRW GmbH, Windhukstraße 80, 42277 Wuppertal, Tel. 0202
317712-30, Fax: 0202 317712-630, E-Mail: info@vdf-shop.de,
www.vdf-shop.de 
ob als einzelplatz- oder netzwerklizenz - die entscheidungs-
sammlung ist eine gute arbeitshilfe. sammlung gerichtlicher 
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Seiten, 74 Euro; ab 15 Expl. 71 Euro; ab 30 Expl. 68 Euro, Mengenpreise
nur bei Abnahme durch einen Endabnehmer zum Eigenbedarf, Polizei-
recht kommentiert, ISBN 978-3-415-06206-1

die 12. auflage des Kommentars berücksichtigt alle seit der Vorauf-
lage erfolgten gesetzesänderungen, insbesondere das Vierte gesetz
zur Änderung des Polizeigesetzes und das Änderungsgesetz vom ok-
tober 2017. Mit dem neu eingefügten § 15c Polg nrW steht nunmehr
eine spezielle rechtsgrundlage für den einsatz sog. bodycams zur
Verfügung. ferner wurde der Kommentar insgesamt überarbeitet
und aktualisiert. rechtsprechung und literatur wurden bis ein-
schließlich november 2017 ausgewertet und eingearbeitet.
das Konzept überzeugt: im anschluss an den jeweiligen gesetzestext
sind die entsprechenden regelungen der Verwaltungsvorschrift zum
Polg nrW sowie im anhang das Polizeiorganisationsgesetz abge-
druckt.
in bewährter Weise zeigen die autoren gemeinsamkeiten und unter-
schiede zwischen dem recht der gefahrenabwehr sowie dem straf-
verfahrensrecht und dem ordnungswidrigkeitenrecht auf. leserinnen
und leser können sich so einen Überblick über ausmaß und grenzen
polizeilicher eingriffsbefugnisse verschaffen. die tiefe der Kommen-
tierung orientiert sich an der praktischen bedeutung der jeweiligen
Vorschrift. Zahlreiche fallbeispiele erleichtern die in vielen bereichen
schwierige rechtsanwendung im einzelfall. damit ist der taschen-
kommentar optimal auf die bedürfnisse der Polizei in ausbildung und
Praxis zugeschnitten. Justiz, Verwaltung und anwaltschaft steht glei-
chermaßen ein kompetentes nachschlagewerk zur Verfügung.

az.: 15.0.39

fundrecht in der kommunalen Praxis
Huttner, Schmidt. Handbuch, 3. Auflage 2018, 192 Seiten, kartoniert,
Format 16,5 x 23,5 cm, ISBN 978-3-8293-1368-1; 39 Euro, inkl. MwSt.,
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Tel. 0611-
88086-0, Fax. 0611-88086-66, info@kommunalpraxis.de, 
www.kommunalpraxis.de 

das thema „fundrecht” ist für die meisten gemeinden eine unlieb-
same Pflichtaufgabe, die mit viel aufwand verbunden ist. die
rechtsmaterie ist der konkurrierenden gesetzgebung zuzurechnen.
durch die Vorschriften des fundrechts im bürgerlichen gesetzbuch
hat der bund von seinem gesetzgebungsrecht gebrauch gemacht.
die länder haben deshalb die Möglichkeit, regelungen zum (Ver-
waltungs-)Verfahren zu treffen. dies ist in allen bundesländern 
geschehen und in das Werk eingearbeitet.
aufgabe des Werks „fundrecht in der kommunalen Praxis“ ist der
Praxis das tägliche geschäft des fundwesens durch rechtliche Hin-
weise, Muster und Zusammenfassungen der thematik näher zu
bringen und Hilfestellung zu geben. Änderungen des gesetzgebers
mit der Zielrichtung der rechtsklarheit, das fundrecht den heutigen
lebensbedingungen und Wirtschaftsverhältnissen anzupassen,
sind in diesem Werk berücksichtigt.
der titel wurde von georg Huttner, oberamtsrat a. d., ehemals leiter
des ordnungsamtes der stadt eislingen/fils, begründet und wird von
uwe schmidt, Hauptamtlicher dozent beim Hessischen Verwal-
tungsschulverband, Verwaltungsseminar Kassel, fortgeführt.

az.: 15.0.38

spiele und tipps aus der Praxis veranschaulicht das versierte auto-
ren-team die thematik „bauabwicklung und bauvorhaben“. beson-
ders hilfreich für den beruflichen alltag sind die direkt einsetzbaren
Mustertexte und praktischen Checklisten.
für die abwicklung von bauverträgen gilt: die Vob/b bleibt wich-
tigste Vorschrift. Wenn auch ihre Privilegierung weggefallen ist -
und damit die bedeutung des Werkvertragsrechts des bgb zu-
nimmt. für viele Verträge aus der täglichen Praxis der bauabwick-
lung zählt deshalb: die Vob/b sollte Vertragsbestandteil sein. denn
sonst kommt es allein auf das bgb an. das oft zu wenig beachtete
Kaufvertragsrecht betrifft dabei alle Verträge über die lieferung
von beweglichen gegenständen - und damit viele Verträge des täg-
lichen baugeschehens.

az.: 20.1.1.8-004/001 gr

Systematischer Praxiskommentar
BauGB/BAuNVo 
Von Rixner/Biedermann/Steger (Hrsg.), 3. überarbeitete und aktuali-
sierte Auflage 2017, ca. 1.850 Seiten, 139 Euro, ISBN: 978-3-8462-0670-
6, Bundesanzeiger Verlag

dieses Werk bietet allen an der bauplanung beteiligten, bauleitern,
architekten und Planern sowie rechtsanwälten und gerichten eine
ebenso fundierte wie praxisorientierte Kommentierung der §§ 1 -
249 des baugb. Kommentiert werden auch die maßgeblichen Vor-
schriften der baunVo sowie der immoWertV.
das interdisziplinäre autorenteam hat sich auch in der 3. auflage
des Kommentars insbesondere Verständlichkeit und praktischen
nutzwert als oberstes gebot gesetzt. die Vorschriften des baugb
werden nach ihrer bedeutung in der Praxis gewichtet und unter
einbeziehung der angrenzenden rechtsbereiche (z. b. immissions-
schutzrecht, umweltrecht etc.) kommentiert, sodass die Wechsel-
wirkungen zwischen den unterschiedlichen planungsrechtlichen
Vorschriften nachvollziehbar werden. auf wissenschaftliche dis-
kurse wird bewusst verzichtet. der besondere Praxisbezug zeigt
sich auch in der sorgfältigen Herausarbeitung von anwendungs-
problemen, zu denen gangbare lösungswege aufgezeigt werden.
die über 30 autoren sind allesamt in bereichen des bau- und im-
mobilienrechts tätig und bringen ihre breitgefächerten Praxiser-
fahrungen in dieses Werk ein. neben rechtsanwälten und richtern
haben architekten/innen, stadtplaner/innen und sachverständige
an dem Praxiskommentar mitgewirkt.

az.: 20.1.1.8-004/001 gr

Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen
(PolG NRW)

Kommentar, von Dr. Henning Tegtmeyer, Ltd. Ministerialrat a. D., vormals
Ständiger Vertreter des Leiters der Polizeiabteilung im Innenministe-
rium Nordrhein-Westfalen, und Professor Dr. Jürgen Vahle, Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen. Erschienen im
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG; bestellung@boorberg.de;
www.boorberg.de, 2018, 12., vollständig überarbeitete Auflage, 512
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Gesetzessammlung für die kommunale
Vollstreckungspraxis
Herausgegeben vom Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.
- Schriftleitung: Hans-Jürgen Glotzbach. 27. Ergänzungslieferung, Stand
Dezember 2017; 344 Seiten, 85,90 Euro. Loseblattausgabe, Grundwerk
2.996 Seiten, in zwei Ordnern, 99 Euro bei Fortsetzungsbezug, zzgl. Er-
gänzungslieferungen (259 Euro bei Einzelbezug). Digitalausgabe: Lizenz
für 1-3 Nutzer im Jahresabonnement 169 Euro (inkl. Updates), weitere
Preise (Kombination Print+Digital, Mehrfachlizenzen) auf Anfrage. ISBN
978-3-7922-0139-8 (Loseblatt), ISBN 978-3-7922-0094-0 (Digital), Verlag
W. Reckinger, Siegburg

Mit der 27. ergänzungslieferung (stand dezember 2017) werden die
landesrechtlichen Vollstreckungsbestimmungen, u. a. das landes-
recht nordrhein-Westfalen um die satzung des Westdeutschen
rundfunks Köln über das Verfahren zur leistung der rundfunkbei-
träge, ergänzt. für schleswig-Holstein wird die landesverordnung
über die Kosten im Vollzugs- und Vollstreckungsverfahren neu ge-
fasst.

aktualisiert werden außerdem die Kommunalabgabengesetze der
länder baden-Württemberg, bayern, Mecklenburg-Vorpommern,
niedersachsen, nordrhein-Westfalen, sachsen, schleswig-Holstein
und thüringen. auf bundesebene erfuhren das Verwaltungsverfah-
rensgesetz, das Verwaltungszustellungsgesetz sowie die Verwal-
tungsgerichtsordnung und die Zivilprozessordnung einige
Änderungen, die sich auch auf die Vollstreckungspraxis auswirken.

az.: 41.11.1

Kommentar zum neuen 
Bauvertragsrecht
Von Prof. Dr. Werner Langen/Dr. Andreas Berger/Prof. Dr. Barbara Dau-
ner-Lieb; Handbuch, 1. Auflage 2018, 532 Seiten, Hardcover, ISBN 978-
3-8041-5149-9; 98 Euro, inkl. MwSt., Wolters Kluwer Deutschland GmbH

seit dem 01.01.2018 gilt das neue bgb-bauvertragsrecht. Kenntnisse
der tiefgreifenden Änderungen durch das neue gesetz und deren
auswirkungen sind für alle Planungs- und baubeteiligten, bauju-
risten, behörden, Verbände, richter und Wissenschaftler unver-
zichtbar. die autoren, alle mit langjähriger erfahrung im
bauvertragsrecht, erläutern inhalt und bedeutung der neuen Vor-
schriften sowie deren auswirkungen auf Vob/b bauverträge. die
wichtigsten Änderungen:

• verschärfte lieferantenhaftung
• neuregelung der abschlagszahlungen
• erstmals gesetzliche regelung zur Kündigung des Werkvertrags

aus wichtigem grund
• definition des bauvertrags
• einseitiges anordnungsrecht des bestellers bzgl. geänderter und

zusätzlicher leistungen

• Vergütungsanpassung bei entsprechenden anordnungen des be-
stellers

• Zustandsfeststellung bei Verweigerung der abnahme durch den
besteller

• schriftform der Kündigung
• gesetzliche regelungen zum architekten- und ingenieurvertrag
• sonderregeln für den Verbraucherbauvertrag
• sonderregeln für den bauträgervertrag

az.: 20.1.1.8-004/001

Versammlungsrecht in der Praxis
Von Matthias Hettich, 2., völlig neu bearbeitete und wesentlich erwei-
terte Auflage 2018, 341 Seiten, kartoniert, 46,80 Euro, ISBN 978 3 503
17733 2, ERICH SCHMIDT VERLAG, Berlin

Mit der vollständig neu bearbeiteten auflage liefert Matthias Het-
tich eine systematische gesamtdarstellung des Versammlungs-
rechts einschließlich seiner verfassungsrechtlichen und
verwaltungsprozessualen bezüge. in diesem sehr dynamischen
rechtsgebiet ist die liste neuer fragestellungen lang: Protestcamps,
Versammlungen auf grundstücken Privater, ansprüche dritter auf
versammlungsbehördliches tätigwerden, aufrufe von amtsträgern
zur teilnahme an gegendemonstrationen, Klagen wegen der untä-
tigkeit der Polizei gegenüber blockadeversammlungen, Wahlkampf-
auftritte ausländischer amtsträger. 

unter vollständiger auswertung der jüngsten höchstrichterlichen
rechtsprechung und einbeziehung der literatur findet der leser
sämtliche aktuellen Herausforderungen erörtert und die eckpfeiler
möglicher lösungsansätze konkret für jeden einzelfall benannt. das
Werk erfüllt damit in vielfacher Hinsicht die hohen ansprüche der
Praxis, die richtern, rechtsanwälten und Verwaltungsmitarbeitern
gleichermaßen stets aufs neue umfassende Kenntnisse abverlangt. 

die zentralen begriffe der öffentlichen sicherheit und ordnung
sowie der polizeilichen gefahr werden lückenlos und detailliert er-
läutert. alle besonderheiten der bestehenden landesgesetze zum
Versammlungsrecht und zum schutz von gedenkstätten sind be-
rücksichtigt. die Vielzahl der möglichen auflagen wird in den ein-
zelheiten dargestellt. Viele fallbeispiele aus der rechtsprechung
veranschaulichen die Kernfragen des Versammlungsrechts. Muster-
bescheide im anhang geben den Versammlungsbehörden orien-
tierungshilfen. 

der autor Matthias Hettich ist seit mehr als 20 Jahren in der säch-
sischen und baden-württembergischen Justiz tätig. als langjähriger
richter am Verwaltungsgerichtshof baden-Württemberg ist er für
Versammlungsrecht, Polizeirecht und Kommunalrecht zuständig.
nebenberuflich ist er lehrbeauftragter an der Hochschule für
rechtspflege schwetzingen.

az.: 13.0 ◼
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Registrierung für eU-Programm 
„Wifi4eU“
das förderprogramm „Wifi4eu“ für internet-Hotspots im öffent-
lichen raum ist geöffnet. Kommunen in der eu können sich nun
über das internetportal https://www.wifi4eu.eu/#/home regis-
trieren. Mitte Mai 2018 wird die erste aufforderung veröffentlicht,
und die registrierten Kommunen können sich um die ersten 1.000
Wifi4eu-gutscheine im Wert von jeweils 15.000 euro bewerben.
die Zuteilung erfolgt in der reihenfolge des bewerbungsein-
gangs, wobei jedes teilnehmende land mindestens 15 gutscheine
erhält. Mit diesen können Kommunen Wifi-Zugangspunkte ein-
richten. die Kosten für betrieb und Wartung des netzes müssen
von den Kommunen getragen werden. 

europäische innovationshauptstadt 
20�8 
die europäische Kommission sucht die europäische innovations-
hauptstadt für 2018. bewerben um den „european Capital of inno-
vation award - iCapital“ können sich städte mit mehr als 100.000
einwohner/innen, welche die entwicklung und umsetzung von
bürgerideen intensiv fördern und ihre stadtgesellschaft aktiv an
der lösung drängender sozialer Herausforderungen beteiligen. die
gewinner-stadt erhält eine Million euro für ihre innovations-akti-
vitäten. für die zweit- und drittplatzierten städte gibt es jeweils
100.000 euro Preisgeld. bewerbungen sind bis zum 21. Juni 2018
möglich, informationen im internet unter https://ec.europa.eu/
research/prizes/icapital/index.cfm .

Brexit-Beauftragter der 
NRW-Landesregierung
großbritannien wird 2019 aus der europäischen union ausschei-
den. um die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen auswirkun-
gen des so genannten brexit für nordrhein-Westfalen abzufedern,
hat die landesregierung friedrich Merz zum beauftragten für die
folgen des brexit und die transatlantischen beziehungen ernannt.
der frühere Cdu-Politiker soll die landesregierung beraten und
als Vermittler sowie ansprechpartner für britische unternehmen
in nrW und die nrW-Wirtschaft in großbritannien fungieren.
Wie nrW-europaminister stephan Holthoff-Pförtner betonte,
sind die Verflechtungen des bundeslandes mit den briten „sehr,
sehr groß“. sie reichten vom Warenverkehr über städtepartner-
schaften bis hin zum schüler/innen- und studierenden-aus-
tausch.

Kostenloses interrail-ticket
die europäische Kommission hat erste schritte zur umsetzung eines
kostenlosen interrail-tickets für Jugendliche unternommen. um bis
zu 30.000 jungen leuten die Möglichkeit zu geben, europa per Zug
zu erkunden, hat die eu-Kommission zwölf Mio. euro in den Haushalt
eingestellt. Wie das „free interrail ticket“ konkret umgesetzt wird,
steht noch nicht fest. bisher ist geplant, dass sich alle Jugendlichen,
die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden, über ein internetportal um 

tickets bewerben können. Weil es vermutlich deutlich mehr bewer-
ber/innen als tickets geben wird, muss wohl eine auswahl getroffen
werden. durch das angebot sollen junge europäer/innen den Konti-
nent kennenlernen, freundschaften schließen und nebenbei Vor-
urteile oder europaskepsis abbauen.

eU-fördermittel in die metropole Ruhr
aus den wichtigsten förderprogrammen der europäischen union
sind in den vergangenen vier Jahren rund 523 Mio. euro in das ruhr-
gebiet geflossen. dies geht aus der „Zwischenbilanz 2017: eu-för-
derung in der Metro-
pole ruhr 2014-
2020“ des regional-
verbandes ruhr her-
vor. danach erhielt
die region die meis-
ten fördermittel aus
dem europäischen
fonds für regionale
entwicklung, dem europäischen sozialfonds sowie dem eu-rah-
menprogramm für forschung und innovation „Horizont 2020“.
Hinzu kamen Mittel aus weiteren eu-Programmen zur förderung
der territorialen Zusammenarbeit etwa mit den niederlanden, zur
förderung von Kommunalpartnerschaften und des ländlichen
raums. die untersuchung kann kostenfrei im internet unter
www.shop. rvr.ruhr bestellt oder heruntergeladen werden.

zeitungs-Bürgerpreis für „Pulse of europe“
der bundesverband der deutschen Zeitungsverleger (bdZV) hat
die gründer der bürgerinitiative „Pulse of europe“, daniel und sa-
bine röder, mit dem bürgerpreis der Zeitungen ausgezeichnet.
dieser ist mit 20.000 euro dotiert. die Jury würdigte mit der aus-
zeichnung das engagement der beiden Juristen für die europäi-
sche idee. aus einer kleinen frankfurter initiative sei durch den
großen persönlichen einsatz des ehepaares eine starke interna-
tionale bewegung geworden. die Preisverleihung fand Mitte
März 2018 in berlin statt. Mit dem bürgerpreis zeichnet der bdZV
seit 2010 Personen aus, die über ihr berufliches umfeld hinaus
Hervorragendes für die gesellschaft leisten.

europäische freiwilligenhauptstadt
2020
das europäische freiwilligenzentrum „european Volunteer Centre“
(CeV) sucht die europäische freiwilligenhauptstadt für das Jahr
2020. bewerben können sich städte und gemeinden in europa, die
in besonderer Weise freiwilligenarbeit und infrastruktureinrichtun-
gen wie freiwilligen-agenturen fördern oder eine eigene engage-
ment-strategie verabschiedet haben. die auswahl orientiert sich an
den empfehlungen der politischen agenda für den europäischen
freiwilligendienst „Policy agenda for Volunteering in europe“
(P.a.V.a), in der fragen des Qualitätsmanagements, der infrastruktur
oder der anerkennung von ehrenamtlichen behandelt werden. 
einsendeschluss ist der 29. Juni 2018, mehr informationen im inter-
net unter www.europeanvolunteercentre.org/ev-capital . ◼

EUROPA-
NEWS

zusammengestellt von 
Barbara Baltsch, 

Europa-Journalistin, 
E-Mail: barbara.baltsch@

kommunen-in-nrw.de
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einheitsbewertung für Grundsteuer-
Bemessung verfassungswidrig

1. Der Gesetzgeber hat bei der Wahl der Bemessungsgrundlage und
bei der Ausgestaltung der Bewertungsregeln einer Steuer einen
großen Spielraum, solange sie geeignet sind, den Belastungsgrund
der Steuer zu erfassen und dabei die Relation der Wirtschaftsgüter
zueinander realitätsgerecht abzubilden.

2. Ermöglichen Bewertungsregeln ganz generell keine in ihrer Rela-
tion realitätsnahe Bewertung, rechtfertigt selbst die Vermeidung
eines noch so großen Verwaltungsaufwands nicht ihre Verwen-
dung. Auch die geringe Höhe einer Steuer rechtfertigt die Verwen-
dung solcher realitätsfernen Bewertungsregeln nicht.

3. Das Aussetzen der im Recht der Einheitsbewertung ursprünglich
vorgesehenen periodischen Hauptfeststellung seit dem Jahr 1964
führt bei der Grundsteuer zwangsläufig in zunehmendem Umfang zu
Ungleichbehandlungen durch Wertverzerrungen, die jedenfalls seit
dem Jahr 2002 weder durch den vermiedenen Aufwand neuer Haupt-
feststellungen noch durch geringe Höhe der individuellen Steuerlast
noch durch Praktikabilitätserwägungen gerechtfertigt sind.

(Amtliche Leitsätze)

bVerfg, urteil vom 10. april 2018
- az.: 1 bvl 11/14, 1 bvl 12/14, 1 bvl 1/15, 1 bvr 639/11, 1 bvr 889/12 -

der entscheidung liegen fünf Verfahren, drei richtervorlagen des
bundesfinanzhofs und zwei Verfassungsbeschwerden, zugrunde.
die Kläger bzw. beschwerdeführer sind eigentümer von bebauten
grundstücken in verschiedenen „alten“ bundesländern, die jeweils
vor den finanzgerichten gegen die festsetzung des einheitswertes
ihrer grundstücke vorgegangen sind und eine Verletzung des all-
gemeinen gleichheitssatzes (art. 3 abs. 1 gg) gerügt haben. ein-
heitswerte für grundbesitz werden nach den Vorschriften des be-
wertungsgesetzes in den „alten“ bundesländern noch heute auf
der grundlage der Wertverhältnisse zum 1. Januar 1964 ermittelt
und bilden die grundlage für die bemessung der grundsteuer.
Wie das bundesverfassungsgericht nun entschieden hat, sind die
regelungen des bewertungsgesetzes zur einheitsbewertung von
grundvermögen in den „alten“ bundesländern jedenfalls seit dem
beginn des Jahres 2002 mit dem allgemeinen gleichheitssatz un-
vereinbar. das festhalten des gesetzgebers an dem Hauptfeststel-
lungszeitpunkt von 1964 führe zu gravierenden und umfassenden
ungleichbehandlungen bei der bewertung von grundvermögen,
für die es keine ausreichende rechtfertigung gebe. 
das gericht hat die entsprechenden Vorschriften für verfassungs-
widrig erklärt und bestimmt, dass der gesetzgeber spätestens bis
zum 31. dezember 2019 eine neuregelung zu treffen hat. bis zu die-
sem Zeitpunkt dürfen die verfassungswidrigen regeln weiter ange-
wandt werden. nach Verkündung einer neuregelung dürfen sie für
weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens aber bis zum 31. de-
zember 2024 angewandt werden. die ungewöhnliche anordnung
der fortgeltung nach der Verkündung der neuregelung sei - so das
gericht - durch die besonderen sachgesetzlichkeiten der grundsteu-
er geboten und von daher ausnahmsweise gerechtfertigt. 
Zur bundesweiten neubewertung aller grundstücke bedürfe es ei-
nes außergewöhnlichen umsetzungsaufwandes im Hinblick auf
Zeit und Personal. Vor diesem Hintergrund sei die fortgeltung der

alten rechtslage für weitere fünf Jahre
geboten aber auch ausreichend, um im
falle einer neuregelung die dadurch ge-
schaffenen bewertungsbestimmungen
umzusetzen und so während dieser Zeit
die ansonsten drohenden gravierenden
Haushaltsprobleme zu vermeiden.
die in der rechtsprechung des bundes-
verfassungsgerichts entwickelten
grundsätze zur anwendung des allge-
meinen gleichheitssatzes im steuer-
recht verlangten auch auf der ebene der
ermittlung der besteuerungsgrundla-
gen eine gleichheitsgerechte ausgestal-
tung der Wertbemessung. die ausset-
zung einer erneuten Hauptfeststellung
der einheitsbewertung über einen lan-
gen Zeitraum führe systembedingt aber
in erheblichem umfang zu ungleichbehandlungen durch ungleiche
bewertungsergebnisse. 
das system der einheitsbewertung für grundbesitz sei davon ge-
prägt, dass in regelmäßigen Zeitabständen eine allgemeine Wert-
feststellung (Hauptfeststellung) stattfindet. diese periodische
Wiederholung der Hauptfeststellung sei zentral für das vom ge-
setzgeber selbst so gestaltete bewertungssystem. der gesetzgeber
habe den Zyklus der periodischen Wiederholung von Hauptfest-
stellungen, nachdem er ihn erst 1965 wieder aufgenommen hatte,
nach der darin auf den 1. Januar 1964 bezogenen Hauptfeststellung
aber ausgesetzt und seither nicht mehr aufgenommen. 
die aus der Überdehnung des Hauptfeststellungszeitraums folgen-
den flächendeckenden, zahlreichen und erheblichen Wertverzer-
rungen bei der einheitsbewertung des grundvermögens führten
zu entsprechenden ungleichbehandlungen bei der erhebung der
grundsteuer. die Vereinbarkeit dieser ungleichbehandlungen mit
art. 3 abs. 1 gg richte sich aufgrund des ausmaßes der Verzerrun-
gen nach strengen gleichheitsanforderungen. eine ausreichende
rechtfertigung für diese ungleichbehandlungen ergebe sich weder
allgemein aus dem Ziel der Vermeidung allzu großen Verwaltungs-
aufwands noch aus gründen der typisierung und Pauschalierung. 
Zwar stehe dem gesetzgeber ein erheblicher gestaltungsspiel-
raum zur Verfügung. dieser decke aber nicht die inkaufnahme ei-
nes dysfunktionalen bewertungssystems. auch vermögen nach
ansicht des gerichts weder eine gemessen am Verkehrswert gene-
relle unterbewertung des grundvermögens noch die vermeintlich
absolut geringe belastungswirkung der grundsteuer die Wertver-
zerrungen zu rechtfertigen. 
in seiner entscheidung hat das gericht im Zusammenhang mit den
getroffenen Übergangsregelungen ausdrücklich auch gewürdigt,
dass ohne solche regelungen angesichts der erheblichen finanziel-
len bedeutung der grundsteuer für die Kommunen die ernsthafte
gefahr bestehe, dass viele gemeinden ohne die einnahmen aus
der grundsteuer in gravierende Haushaltsprobleme gerieten.

Widmung einer Straße
Ist eine Widmung zur Verwirklichung des Merkmals „öffentliche Stra-
ße“ Voraussetzung für die Entstehung der Beitragspflicht, beginnt
die Verjährungsfrist erst mit der Bestandskraft der Widmung. Eine

GER ICHT
IN KÜRZE

zusammengestellt 
von Referent 

Carl Georg Müller, 
StGB NRW
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Widmung kann mit heilender Wirkung ex nunc nachgeholt werden.
(Amtliche Leitsätze)

oVg nrW, beschluss vom 19. Mai 2017
- az.: 15 a 1703/16 -

das Verwaltungsgericht hatte in erster instanz die anfechtungs-
klage gegen einen beitragsbescheid im Wesentlichen mit der be-
gründung abgewiesen, die Voraussetzungen des § 8 Kag nrW in
Verbindung mit den bestimmungen der satzung der gemeinde
über die erhebung von beiträgen nach § 8 Kag lägen vor. in fällen
erforderlicher, aber zunächst fehlender Widmung entstehe die
sachliche beitragspflicht erst mit der bestandskraft der Widmung.
diese sei vorliegend im Jahr 2013 nachgeholt worden. Mangels Wid-
mung habe der ausbaubeitrag nicht bereits im Jahr 2012 verjähren
können.
der antrag der Klägerin auf Zulassung der berufung vor dem oVg
hatte ebenfalls keinen erfolg. gemäß § 12 abs. 1 nr. 4 b) Kag nrW
i. V. m. § 169 abs. 2 satz 1, § 170 abs. 1 ao betrage die festsetzungs-
frist einheitlich vier Jahre beginnend mit dem ablauf des Kalender-
jahres, in dem die beitragspflicht entstanden ist. sei eine Widmung
- die, wie vom Verwaltungsgericht ausgeführt, mit heilender Wir-
kung ex nunc nachgeholt werden könne - zur Verwirklichung des
Merkmals „öffentliche straße“ Voraussetzung für die entstehung
der beitragspflicht, könne die Verjährungsfrist erst mit der be-
standskraft der Widmung zu laufen beginnen. Übertragen auf den
zu entscheidenden fall bedeute dies, dass aufgrund der im august
2013 nachgeholten Widmung die beitragspflicht auch erst in die-
sem Jahr - und nicht schon mit der fertigstellung der baumaßnah-
men im Jahr 2008 - entstanden ist, weshalb der angefochtene be-
scheid nicht der Verjährung unterliegt. 

Kulturförderabgabe und 
entrichtungspflicht
Zur Inanspruchnahme des Entrichtungspflichtigen einer Kulturförder-
abgabe außerhalb eines Haftungsbescheids (Orientierungssatz)

oVg nrW, beschluss vom 13. februar 2018
- az.: 14 a 1866/17 -

die Klägerin, die im gemeindegebiet der beklagten ein Hotel be-
treibt, hatte sich gegen die Heranziehung zur Kulturförderabgabe
durch die beklagte gewendet. in erster instanz hatte das Verwal-
tungsgericht den Heranziehungsbescheid der stadt teilweise auf-
gehoben, weil die Klägerin lediglich zur entrichtung (Weiterlei-
tung) der beim abgabenschuldner (Übernachtungsgast) einge-
zogenen abgabe verpflichtet sei. unterbleibe - wovon die beklag-
te im vorliegenden fall ausgehe - (teilweise) pflichtwidrig die ein-
ziehung der abgabe, könne der beherbergungsunternehmer al-
lenfalls als Haftungsschuldner herangezogen werden. gegen
diese entscheidung hatte sich die beklagte mit der ansicht ge-
wendet, die in der satzung vorgesehene entrichtungspflicht des
betreibers des beherbergungsbetriebs setze nicht voraus, dass
dieser zuvor die abgabe beim Übernachtungsgast eingezogen ha-
be.
das oVg Münster hat das erstinstanzliche urteil bestätigt. der in-

halt der rechtsbegriffe in kommunalen abgabensatzungen sei
nach allgemeinen auslegungsregeln - insbesondere mit blick auf
das Kag nrW und die ao - zu ermitteln. angesichts dessen sei die
vorgesehene entrichtungspflicht im lichte der regelung in § 12 abs.
1 nr. 2 buchstabe b Kag i. V. m. § 43 satz 2 ao auszulegen. steuer-
entrichtungspflichtiger in deren sinne sei derjenige beteiligte des
steuerrechtverhältnisses, der kraft gesetzes verpflichtet ist, die von
einem anderen geschuldete steuer einzubehalten und für rech-
nung des steuerschuldners zu entrichten. er sei zwar nach § 33 abs.
1 ao steuerpflichtiger, aber nicht zugleich steuerschuldner, son-
dern schuldet nur die abführung der steuer des dritten. anders als
dieser müsse er daher für die steuer nicht mit seinem eigenen Ver-
mögen einstehen. 
das gesetz sehe demgemäß auch keine inanspruchnahme des ent-
richtungspflichtigen durch einen steuerentrichtungs(schuld-)be-
scheid vor. diese sich bereits aus den einschlägigen bestimmungen
der abgabenordnung ergebende auslegung werde untermauert
durch die zwischenzeitlich in Kraft getretene regelung in § 3 abs. 4
Kag, auf die die beklagte indes nicht eingehe. danach könnte ein
dritter, der nicht steuerschuldner ist, durch die steuersatzung u. a.
verpflichtet werden, die steuer zu kassieren (und) abzuführen. 
die gerade auf die erhebung der Kulturförderungs- bzw. beherber-
gungsabgabe zielende Vorschrift solle nach dem Willen des ge-
setzgebers die sich bereits aus § 43 satz 2 ao ergebenden steuer-
pflichten des entrichtungspflichtigen klarstellen und es zugleich
ermöglichen, dass er bei einer Verletzung dieser Pflichten neben
dem steuerschuldner für die steuer in Haftung genommen werden
kann.
das oVg Münster hat das erstinstanzliche urteil bestätigt. der in-
halt der rechtsbegriffe in kommunalen abgabensatzungen sei
nach allgemeinen auslegungsregeln - insbesondere mit blick auf
das Kag nrW und die ao - zu ermitteln. angesichts dessen sei die
vorgesehene entrichtungspflicht im lichte der regelung in § 12 abs.
1 nr. 2 buchstabe b Kag i. V. m. § 43 satz 2 ao auszulegen. steuer-
entrichtungspflichtiger in deren sinne sei derjenige beteiligte des
steuerrechtverhältnisses, der kraft gesetzes verpflichtet ist, die von
einem anderen geschuldete steuer einzubehalten und für rech-
nung des steuerschuldners zu entrichten. er sei zwar nach § 33 abs.
1 ao steuerpflichtiger, aber nicht zugleich steuerschuldner, son-
dern schuldet nur die abführung der steuer des dritten. anders als
dieser müsse er daher für die steuer nicht mit seinem eigenen Ver-
mögen einstehen. 
das gesetz sehe demgemäß auch keine inanspruchnahme des
entrichtungspflichtigen durch einen steuerentrichtungs(schuld)-
bescheid vor. diese sich bereits aus den einschlägigen bestim-
mungen der abgabenordnung ergebende auslegung werde un-
termauert durch die zwischenzeitlich in Kraft getretene regelung
in § 3 abs. 4 Kag, auf die die beklagte indes nicht eingehe. danach
können ein dritter, der nicht steuerschuldner ist, durch die steu-
ersatzung u. a. verpflichtet werden, die steuer zu kassieren (und)
abzuführen. 
die gerade auf die erhebung der Kulturförderungs- bzw. beherber-
gungsabgabe zielende Vorschrift solle nach dem Willen des ge-
setzgebers die sich bereits aus § 43 satz 2 ao ergebenden steuer-
pflichten des entrichtungspflichtigen klarstellen und es zugleich
ermöglichen, dass er bei einer Verletzung dieser Pflichten neben
dem steuerschuldner für die steuer in Haftung genommen werden
kann. ◼
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themenschwerpunkt Juni 2018: 
interkommunale zusammenarbeit

AKTUELLES AUS DEM ONLINE-PORTAL 
INTEGRATION DES StGB NRW 

Gezielte Sprachförderung für Kinder
die stadt Kerpen fördert im Projekt „deutsch macht heimisch“
außerhalb der schulen die sprachfähigkeit von Kindern mit
Zuwanderungsgeschichte. eine 1:1-betreuung soll ihnen eine
erfolgreiche teilnahme am unterricht an den grundschulen
und insbesondere an weiterführenden schulen ermöglichen.
erste ergebnisse sind ermutigend. die förderkräfte sollen nach
Möglichkeit eine pädagogische ausbildung besitzen und wer-
den von einer fachkraft geschult. finanziert wird das Projekt
mit stiftungsgeldern. 

Starke Reaktion auf Einbürgerungs-Brief 
daniel Zimmermann, bürgermeister in der stadt monheim
am Rhein, hat im Januar 2018 mit einem persönlichen schrei-
ben an 3.400 bürger/innen mit ausländischer staatsangehö-
rigkeit dafür geworben, sich einbürgern zu lassen. nun hat
die stadt eine erste bilanz gezogen: 200 der angeschriebe-
nen haben sich einen antrag auf einbürgerung geholt, wei-
tere 200 haben sich nach den Voraussetzungen erkundigt.

Begleitheft für Geflüchtete, Koordinierende und
Helfende
die landesinitiative netzwerk W in der region bonn/rhein-
sieg hat ein begleitheft entwickelt, mit dem integrationspro-
zesse in arbeit und gesellschaft für alle beteiligten transparent
gemacht werden können. es richtet sich an geflüchtete sowie
haupt- und ehrenamtlich in der flüchtlingsarbeit tätige. eine
Handlungsempfehlung informiert zusätzlich über den effizien-
ten einsatz in der Praxis. das Heft lässt sich als beschreibbare
digital-ausgabe auf der Webseite des netzwerks unter 
www. zfbt.de herunterladen.

Alltagstaugliche Tipps zur Verständigung
Wer mit geflüchteten arbeitet, ist auf funktionierende Kom-
munikation angewiesen. doch haben Zugewanderte oftmals
schwierigkeiten, erklärungen und anweisungen zu verstehen
sowie eigene gedanken zum ausdruck zu bringen. dies führt
fast zwangsläufig zu irritationen und Konflikten. der kosten-
freie sprachführer „sprachliche Hürden in der ausbildung ...
und wie man sie überwinden kann“ des bundesinstituts für
berufsbildung zeigt mit konkreten formulierungs-tipps, wie
sich fallstricke der deutschen sprache umgehen lassen. Herun-
terzuladen ist der ursprünglich für auszubildende erstellte
sprachführer im internet unter 
https//www.bibb.de/veroeffentlichungen .

Im Online-Portal Integration des Städte- und Gemeindebun-
des NRW unter www.kommunen.nrw/integration tauschen
sich die 359 Mitgliedskommunen des Verbandes über ihre In-
tegrations- und Flüchtlingsarbeit aus. Dabei entsteht eine
kontinuierlich wachsende Projekt-Datenbank. Außerdem
kann dort über Themen diskutiert sowie nach Informationen,
Material und Dienstleistungen gesucht werden. 
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Letzte Zufluchtsstätten 
für gefährdete Arten

Vielfalt erhalten, natürliche Wildnis schaffen, die Selbst -
heilungskräfte der Natur wecken – das sind wichtige Grund-
sätze der BUNDstiftung. Was heißt das konkret?

Die Stiftung erwirbt Flächen, um die Natur auf genau diese
Weise zu schützen. In der Goitzsche-Wildnis bei Bitterfeld zum
Beispiel hat sie dafür gesorgt, dass aus einer rund 1.300 Hektar
großen, kargen Mondlandschaft Lebendiges erwachsen ist. 
Kristallklare Seen haben Kraniche zu Besuch, lange verschwun-
dene Gras- und Krautfluren gedeihen.

In der Hohen Garbe, direkt an der Elbe, konnte sich einer der
wenigen verbliebenen Hartholzauwälder an der Elbe halten. 
Um dieses Naturjuwel zu bewahren und zu entwickeln, erwirbt
die BUNDstiftung dort seit 2014 Flächen.

Am ehemaligen Todesstreifen zwischen den beiden deutschen
Staaten schützt der BUND seit 1989 zudem das damals so be-
nannte „Grüne Band“. Dank einer gezielten Förderung durch die
BUNDstiftung konnten sich bis dato mehr als 1.200 bedrohte
Tier- und Pflanzenarten ins Grüne Band retten.

Informieren Sie sich jetzt über Ihre Möglichkeiten
der Unterstützung. 
Ihre Ansprechpartnerin Nicole Anton ist unter 
Telefon: (0 30) 2 75 86 -461 zu erreichen. 

BUNDstiftung · Am Köllnischen Park 1 · 10179 Berlin
www.bund-stiftung.de 
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